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1 AUFGABENSTELLUNG 

 

Die Stadt Jena plant den Entwurf zum B-Plan Nr. B-Zw 06 „Am Oelste - Neues Wohnen Jena-

Zwätzen“ aufzustellen. Im Rahmen dieser schalltechnischen Untersuchung ist die 

Schallimmissionsbelastung im geplanten Bebauungsgebiet, herrührend von den Emissionsarten 

Gewerbe und Verkehr, zu untersuchen. 

 

Aufgrund des großen Umfangs ist dieser Bericht in drei Teile gegliedert worden. Innerhalb dieses 

Prologs ist in Abschnitt 3.3 eine Gliederung zur Übersicht zu finden, außerdem sind die 

Teilergebnisse in Abschnitt 7 zusammengefasst.  

 

 

2 BEARBEITUNGSGRUNDLAGEN 

2.1 VORSCHRIFTEN, NORMEN, RICHTLINIEN UND LITERATUR 

 

/1/  BImSchG Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 

Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche 

Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG); 

Ausfertigungsdatum: 15.03.1974; in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), das durch 

Artikel 1 des Gesetzes vom 20. November 2014 (BGBl. I S. 1740) 

geändert worden ist 

/2/  BauGB Baugesetzbuch; Ausfertigungsdatum: 23.06.1960; in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), das 

zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. November 2014 (BGBl. I 

S. 1748) geändert worden ist 

/3/  BauNVO Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 

(Baunutzungsverordnung - BauNVO); Ausfertigungsdatum: 

26.06.1962; in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 

1990 (BGBl. I S. 132), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 

2013 (BGBl. I S. 1548) geändert worden ist 

/4/  ISO 9613, Teil 2 Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien - Teil 2: 

Allgemeines Berechnungsverfahren; Ausgabedatum: 1999-10 

/5/  TA Lärm Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm; 26. August 1998 

/6/  DIN 18005, Teil 1 Schallschutz im Städtebau; Berechnungsverfahren; Schalltechnische 

Orientierungswerte für die städtebauliche Planung, Ausgabedatum 

1987-05 
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/7/  DIN 4109 Schallschutz im Hochbau - Anforderungen und Nachweise, 

Ausgabedatum 1989-11 

/8/  P.A. Mäcke Normierter Tagesgang der Verkehrsstärke in "Stadt, Region Land", 

Institut für Stadtbauwesen der TH Aachen;  

/9/  RLS 90 Richtlinie für den Lärmschutz an Straßen, Ausgabe 1990 

/10/  Schall 03-1990 Richtlinie zur Berechnung der Schallemissionen von Schienenwegen; 

Ausgabe 1990 

/11/  Schall 03-2014 Richtlinie zur Berechnung der Schallemissionen von Schienenwegen; 

Ausgabe 2014 

/12/  goritzka akustik Bericht 4108-15; B-Plan Jena Zwätzen-Nord 

/13/  Kommentar zur 

BauNVO 

Fickert/Fieseler, 2014, Baunutzungsverordnung, Kommentar unter 

besonderer Berücksichtigung des deutschen und gemeinschaftlichen 

Umweltschutzes 

 

 

2.2 ÜBERGEBENE / VERWENDETE UNTERLAGEN 

 

/14/  Masterplan & Axonometrie; Neues Wohnen in Jena/Zwätzen Stand 10.06.2015 Klaus Theo 

Brenner (Axonometrie in ANLAGE 4), übergeben von der Stadt Jena  

/15/  Verkehrsdaten Straßenverkehr; Stadt Jena ; 09/2015 

/16/  Verkehrsdaten Schienenverkehr; DB Umwelt, Schall- und Erschütterungsschutz ; 08/2015 

/17/  Lageplan, textliche Festsetzung; Bebauungsplan B-ZW 03.1, „Zwätzen-Ost“ 1. Änderung; 

Stadt Jena per e-mail 11/2015 

 

 

2.3 EINHEITEN, FORMELZEICHEN, BERECHNUNGSALGORITHMEN 

 

In der ANLAGE 1 sind die in der schalltechnischen Untersuchung aufgeführten Begriffe, 

Formelzeichen und die für die Ermittlung der Emission verwendeten Berechnungsalgorithmen 

erläutert. 
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3 SITUATIONSBESCHREIBUNG / LÖSUNGSANSATZ / GLIEDERUNG 

3.1 SITUATIONSBESCHREIBUNG 

 

Die Stadt Jena plant den Entwurf zum Bebauungsplan B-Plan Nr. B-Zw 06 „Am Oelste - Neues 

Wohnen Jena-Zwätzen“ aufzustellen. Hierzu ist - im Rahmen dieser schalltechnischen Untersuchung - 

die Immission für das geplante Wohngebiet im Bereich des B – Plangebiets zu ermitteln und zu 

beurteilen.  

 

Das Gebiet „Neues Wohnen in Jena-Zwätzen“ grenzt an der Westseite an die Naumburger Straße 

(B88), diese Bundesstraße sowie die Zufahrts- und Anliegerstraßen werden unter der Emissionsart 

Verkehr (Straße) berücksichtigt. Desweiteren grenzt der Gleisabschnitt 6305 an die Östliche Grenze 

des Wohngebietes und wird ebenfalls unter der Emissionsart Verkehr (Schiene) berücksichtigt. Im 

Süd-Osten befindet sich das Gewerbegebiet Zwätzen-Ost, dieses wird als Emissionsart Gewerbe in 

der schalltechnischen Untersuchung betrachtet. 

 

 

3.2 LÖSUNGSANSATZ 

 

Als Grundlage der schalltechnischen Untersuchung wird ein dreidimensionales schalltechnisches 

Berechnungsmodell erstellt. Dieses besteht aus einem  

 

 Ausbreitungsmodell (Gelände und Bebauung) und einem 

 Emissionsmodell (Emittenten Verkehr/Gewerbe). 

 

Aufgrund des großen Umfangs wird diese Schalltechnische Untersuchung in drei Teile gegliedert. Die 

Emissionsansätze bleiben für alle drei Teile identisch. Die Teil-Ergebnisse werden in der 

Zusammenfassung dieses Prologs ausgewiesen. 
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3.3 GLIEDERUNG 

 

TEIL A 

In Teil A werden die Beurteilungspegel für den Tag/Nachtzeitraum im geplanten Baugebiet bei freier 

Schallausbreitung flächendeckend berechnet. Als Berechnungshöhe wird für alle Emittenten 5,8 m 

über Gelände verwendet (entspricht 1. OG). Sollte aus dieser ersten Betrachtung hervorgehen, dass 

die Orientierungswerte nach DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1, bzw. die Immissionsrichtwerte nach TA-

Lärm, überschritten werden, wird eine Varianten-Betrachtung möglicher Schallschutzmaßnahmen 

durchgeführt und die Beurteilungspegel an relevanten Immissionsorten verglichen. Konkret werden 

verschiedene Ausführungen einer Lärmschutzwand untersucht. 

 

TEIL B 

In Teil B werden – für die mit dem Auftraggeber abgestimmte bevorzugte Variante – die 

Beurteilungspegel für Gewerbe und Verkehr unter Berücksichtigung der vereinbarten 

Schallschutzmaßnahmen, an mit dem Auftraggeber abgestimmten Immissionsorten berechnet und 

tabellarisch ausgewiesen. Ergänzend wird der maßgebliche Außenlärmpegel nach baurechtlich 

geltender DIN 4109 für die Immissionsorte berechnet und ausgewiesen. 

 

TEIL C 

In den vorherigen Teilen ist der Schallschutz für die vollständig entwickelte Bebauung ausgelegt 

worden. Um einen ausreichenden Schallschutz auch bei schrittweise voranschreitender Bebauung zu 

gewährleisten, wird in Teil C an exemplarischen freistehenden Gebäuden der maßgebliche 

Außenlärmpegel ausgewiesen. 
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4 IMMISSIONSORTE, IMMISSIONSRICHTWERTE UND ORIENTIERUNGSWERTE 

4.1 IMMISSIONSORTE TEIL A UND TEIL B 

 

Die Immissionsorte (IO) wurden so ausgewählt, dass sie das gesamte B-Plangebiet, in Bezug auf die 

unterschiedlichen Arten der Emittenten, beschreiben. Die Immissionsorte (IO) sind in TABELLE 1 

aufgelistet und in BILD 01 dargestellt. Die Immission ist getrennt für Verkehr und Gewerbe zu 

beurteilen. 

 

TABELLE 1: Immissionsorte, Geschoss und Ausrichtung 

Immissionsort Geschoss / Fassade Ausrichtung 

IO-01 EG - 4 OG / OSO Planstraße 5, Schienenseitig 

IO-02 EG, 1.OG / WNW Planstraße 5, Innenhof 

IO-03, IO-04 EG - 2 OG / OSO Planstraße 4, Innenhof 

IO-05, IO-06 EG - 3 OG / NNO Planstraße 1, Schienenseitig 

IO-07 EG, 3.OG / WNW Naumburger Str, Straßenseitig 

IO-08, IO-09 EG, 1.OG / WNW Planstraße 3, Innenhof 

IO-10 EG, 3.OG / SSW Planstraße 2, Straßenseitig 

IO-11 EG - 3 OG / SSW Planstraße 2, Straßenseitig 

IO-12 EG, 3.OG / SSW Planstraße 2, Süd-Südwest-Fassade  

IO-13 EG - 2.OG / OSO Gehweg / Planstraße 2, Schienen-seitig 

IO-14 EG – 3.OG / SSW Planstraße 2, Straßenseitig 

IO-15 EG – 3.OG / SSW Planstraße 2, Straßenseitig 

IO-16 EG – 4.OG / WNW Naumburger Str, Straßenseitig 

IO-17, IO-18 EG – 3.OG / NNO Planstraße 1, Nord-Nordost-Fassade 

IO-19, IO-20 EG – 3.OG / NNO Planstraße 1, Nord-Nordost-Fassade 

IO-21, IO-22 EG – 3.OG / SSW Planstraße 1, Straßenseitig 

 

Anmerkung: Der Einfachheit halber werden im Text die Himmelsrichtungen der Fassaden OSO mit 

Ost, WNW mit West, NNO mit Nord und SSW mit Süden bezeichnet. 
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4.2 IMMISSIONSRICHTWERTE UND ORIENTIERUNGSWERTE 

 

Der Mischgebietswert wird in den einzelnen Teilen für die planerische Abwägung der 

Schutzmaßnahmen angegeben, da im Mischgebiet grundsätzlich eine Wohnnutzung allgemein 

zulässig ist und entsprechend die gesunden Wohnverhältnisse noch gewahrt werden. 

 

 

VERKEHR 

Zur Beurteilung der Immission des Verkehrs sind die Orientierungswerte der DIN 18005, Teil 1, 

Beiblatt1, heranzuziehen. 

 

Orientierungswerte der DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1 

 tags nachts 

 

 Allgemeines Wohngebiet 55 dB(A) 40 / 45* dB(A) 

 Mischgebiet 60 dB(A) 45 / 50* dB(A) 

* der höhere Wert gilt für die Beurteilung des Verkehrslärmes 

 

 

GEWERBE 

Die Immissionen des Gewerbes (Beurteilungspegel Lr,Gew) sind mit den Immissionsrichtwerten der 

TA Lärm zu vergleichen. 

 

Immissionsrichtwerte der TA Lärm 

 tags nachts 

 

 Allgemeines Wohngebiet 55 dB(A) 40 dB(A) 

 Mischgebiet 60 dB(A) 45 dB(A) 
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5 ERMITTLUNG DER EMISSIONSDATEN 

5.1 VERKEHR 

 

Die Berechnung der Immission (Beurteilungspegel), herrührend vom Verkehr, basiert auf folgenden 

Berechnungsvorschriften: 

 

 Straßenverkehr:  RLS 90  /9/ 

 Schienenverkehr  Schall 03-14 /10/ 

 

Als relevante Schallquellen werden die Naumburger Straße (B 88) – Straßenverkehr - und die 

Strecke der Deutschen Bahn AG „München – Berlin“ im Abschnitt Porstendorf – Jena-Zwätzen 

angesehen. Um die Immissionssituation vollständig zu beschreiben und im Sinne der 

Prognosesicherheit, werden die anderen ausgewiesenen Straßen in die Berechnung einbezogen 

(Daten /8/). 

 

Die Verkehrsdaten für die B 88 wurden seitens des Stadt Jena /16/ für den Prognosehorizont 2030 

übergeben. Die Nebenstraßen innerhalb des Wohngebiets werden entsprechend /8/ berücksichtigt. 

Die Emissionsdaten für den Schienenverkehr wurden seitens der DB Umwelt für den entsprechenden 

Streckenabschnitt übergeben /16/. Als Prognosezeitraum gilt das Jahr 2025.  

 

Nach den gesetzlichen Vorschriften sind die Emissionspegel Lm,E des Straßenverkehrs grundsätzlich 

nach den in der RLS 90 vorgegebenen Algorithmen (ANLAGE 1) rechnerisch zu bestimmen. Für den 

Schienenverkehr sind die Algorithmen der Schall 03-14  (ANLAGE 1) heranzuziehen. 

 

In der TABELLE 2 sind die Emissionsdaten Straßenverkehr ausgewiesen. Aufbauend auf der 

Information vom Auftraggeber, dass im Plangebiet 700 Stellplätze geschaffen werden, sind die 

durchschnittlichen täglichen Verkehrswerte (DTV) nach /8/ bestimmt worden.  
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TABELLE 2: Emissionsdaten Straßenverkehr nach RLS 90 

DTV MT MN pT pN V DSTRO DStg Lm,E 

tags 

Lm,E 

nachts 

Kfz/24h Kfz/h Kfz/h % % km/h dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Naumburger Straße, B88 

DTV 11.500* 

690 126,5 3,0 1,5 50 1 0 61,3 53,0 

Planstraße 1,2 (Zufahrt 

Naumburger Straße) DTV 

750** 

45 8,0 3,0 1,0 30 0 0 47,0 38,5 

Planstraße 3 - 5 (Anlieger 

Str.) DTV 300** 

18 4,0 1,5 0,3 30 0 0 42,2 34,2 

Leibnizstraße DTV 300** 18 4,0 1,5 0,3 30 0 0 42,2 34,2 

*Vom Auftraggeber übermittelt 

**nach /8/, DSTRO für die Straßenoberfläche Asphaltbeton statt geriffelte Gußasphalte 

 

Die in der TABELLE 3  ausgewiesenen Emissionsdaten des Schienenverkehrs werden pro 

Verkehrsrichtung in die Berechnung integriert. Die dazugehörigen Fahrzeugkategorien sind in der 

ANLAGE 2 ausgewiesen.  

 

TABELLE 3: Emissionspegel für den Beurteilungszeitraum tags und nachts, für die jeweilige 

Emissionshöhe nach /11/ 

Strecke Emissionshöhe *LW’A,h,m,Fz, tags *LW’A,h,m,Fz, nachts 

 [m] [dB] [dB] 

1 2 3 4 

6305 0,0 87,2 86,6 

 4,0 70,2 69,6 

 5,0 49,7 47,3 
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5.2 GEWERBE 

 

Das Gewerbegebiet Zwätzen-Ost wird anhand von /17/ in das schalltechnische Modell integriert. Nach 

Absprache mit der Stadt Jena wird für das zu berücksichtigende gewerblich genutzte Gebiet (süd-

östlich des B-Plangebiets) die in /17/ aufgeführten flächenbezogenen Schallleistungspegel [tags: 60 

dB(A)/m
2
 ; nachts: 45 dB(A)/m

2
] als Emission in die Berechnung integriert. 

 

Das Gewerbegebiet Zwätzen-Ost wird anhand von /17/ als Flächenschallquelle in das 

schalltechnische Modell integriert (TABELLE 4). 

 

 

TABELLE 4: Emissionsdaten Gewerbegebiet Zwätzen-Ost 

Gewerbe Fläche *LW‘’A,h tags *LW‘’A,h nachts 

 [m²] [dB] [dB] 

1 2 3 4 

Zwätzen-Ost 86740,0 60,0 45,0 
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6 VORSCHLAG ZUR TEXTLICHEN FESTSETZUNG IM B-PLAN 

 

Der zeitliche und örtliche Ablauf der Bebauung soll nicht festgesetzt werden. Die nachfolgend 

aufgeführten Vorkehrungen zum Schutz vor Straßen-, Schienen- und Gewerbelärmeinwirkungen 

gelten für den aus schalltechnischer Sicht ungünstigsten Fall: 

 

 freie Schallausbreitung innerhalb des Plangebiets 

 Immissionshöhe EG, 1. OG, 3.OG (3.OG schalltechnisch ungünstigster Fall) 

 eine Lärmschutzwand entlang der DB-Strecke 6305, Ausführung wie folgend beschrieben  

 

Lärmschutzwand 

Im Bereich der Naumburger Straße und der DB-Strecke 6305 werden Überschreitungen der 

Orientierungswerte im Tag- und Nachtzeitraum prognostiziert. Ein aktiver Schallschutz entlang der 

Naumburger Straße scheidet aus städtebaulichen Gründen aus. Als Ergebnis der Abwägung soll eine 

4 m über Gleis hohe und 295 m lange Lärmschutzwand entlang der DB-Strecke realisiert werden 

(Abstand zur Gleismitte: 10,5 m, s. BILD C2).  

 

Die Lärmschutzwand ist vor einer Wohnnutzung im B-Plan Gebiet zu realisieren. 

 

Lärmpegelbereiche 

Zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes - Immissionsschutzgesetzes 

(BImSchG) müssen die Außenbauteile die in der DIN 4109, Tabelle 8, entsprechend der 

schutzbedürftigen Raumarten, aufgeführten erforderlichen Schalldämm - Maße erf. R’w,res aufweisen. 

Grundlage dieser erforderlichen Schalldämm-Maße bilden die Lärmpegelbereiche, die für das 

schalltechnisch ungünstigste Geschoss 3.OG in BILD C4 ausgewiesen sind. Zur Berücksichtigung der 

abschirmenden Wirkung der Lärmschutzwand können die Lärmpegelbereiche im EG und 1.OG dem 

BILD C2 und BILD C3 entnommen werden. 

 

Von dieser Festsetzung kann gemäß § 31 Abs. 1 BauGB ausnahmsweise abgewichen werden, wenn 

im Baugenehmigungsverfahren der Nachweis erbracht wird, dass im Einzelfall geringere 

Lärmpegelbereiche an den Fassaden vorliegen. Die Anforderungen an die Schalldämmung der 

Außenbauteile können dann entsprechend der Vorgaben der DIN 4109 reduziert werden.  

 

Für den Fall des vollständig bebauten Plangebietes können die Lärmpegelbereiche an den 

repräsentativen Immissionsorten geschossweise der TABELLE 4, Abschnitt 6.2, TEIL B entnommen 

werden.  

 

Grundrissorientierung 
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Im Bereich der Naumburger Straße und der DB-Strecke 6305 werden Überschreitungen der 

Orientierungswerte im Tag- und Nachtzeitraum prognostiziert. Schutzbedürftige Räume im Sinne der 

DIN 4109 (z.B. Schlafräume und Kinderzimmer) sind durch eine konsequente Grundrissorientierung 

an einer - der nächstgelegenen der beiden Lärmquellen abgewandten - Gebäudefassade, an der die 

Orientierungswerte eingehalten werden, anzuordnen. 

 

Ist eine lärmabgewandte Grundrissorientierung nicht vollständig möglich, müssen an Fassaden, an 

denen nachts Beurteilungspegel Lr ≥ 45 dB(A) ausgewiesen sind, für schutzbedürftige Räume im 

Sinne der DIN 4109 (z.B. Schlafräume und Kinderzimmer) schallgedämmte Lüftungseinrichtungen 

konzipiert werden, sofern diese nicht über ein Fenster an einer dem Verkehrslärm abgewandten 

Gebäudeseite belüftet werden können. Die Lüftungseinrichtungen dürfen das entsprechend der 

Lärmpegelbereiche erforderliche Schalldämm-Maß der Außenbauteile nicht verschlechtern.  

 

Aufgrund der Überschreitung der Orientierungswerte und der geringen Differenz zwischen den 

Beurteilungspegeln Lr,Schiene,tags / Lr,Schiene,nachts entlang der östlichen Bebauungsreihe sollten hier 

schutzbedürftige Räume im Sinne der DIN 4109 (z.B. Schlafräume und Kinderzimmer) – ohne 

Ausnahme – an der der DB-Strecke abgewandten Gebäudefassade realisiert werden. 

 

Hinweise zu Außenwohnbereichen 

Die Schutzbedürftigkeit von Außenwohnbereichen (z. B: Terrassen, Balkone) ist je nach ihrer Lage 

und bestimmungsgemäßen Nutzung konkret festzustellen. Zu den schutzbedürftigen 

Außenwohnbereichen zählen z.B. Terrassen und unbebaute Flächen des Grundstückes, soweit sie  

z. B. als Garten, Sitzplatz oder Spielplatz genutzt werden. Nicht schutzbedürftig sind z. B. Vorgärten, 

die nicht dem Aufenthalt von Menschen dienen, sondern nur zum Schmuck des Anwesens bepflanzt 

werden. 

 

Nach /13/ (dort Rn 19.4) ist für den Schutz des Außenwohnbereiches auf die Gewährleistung der 

normalen Unterhaltung in 1 m Abstand [60 dB(A)] auszugehen (sog. „ungestörte Benutzung der 

Außenwohnanlagen“). Die flächenhafte Berechnung der Lärmpegelbereiche entsprechend der 

Geschosshöhe, BILD C2-C4, geben Anhaltspunkte, wo Außenwohnbereiche realisiert werden 

können. 
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7 ZUSAMMENFASSUNG 

 

Die Stadt Jena plant den Entwurf zum B-Plan Nr. B-Zw 06 „Am Oelste - Neues Wohnen Jena-

Zwätzen“ aufzustellen. Im Rahmen dieser schalltechnischen Untersuchung ist die 

Schallimmissionsbelastung im geplanten Bebauungsgebiet, herrührend von den Emissionsarten 

Gewerbe und Verkehr, untersucht worden. Aufbauend auf einer flächendeckenden Berechnung der 

Beurteilungspegel sind Immissionsorte (IO) bestimmt und die Schallimmissionsbelastung an diesen IO 

detailliert ausgewiesen worden. 

 

In Teil A ist die freie Schallausbreitung im Gebiet untersucht worden. Als Ergebnis aus Teil A ist 

festzuhalten, dass: 

 die Orientierungswerte im B-Plan-Gebiet überschritten werden, maßgeblich vom 

Schienenverkehr der DB-Strecke im Osten. Im Westen führt der Verkehrslärm der Naumburger 

Straße zu Überschreitungen 

 eine Lärmschutzwand entlang der Bahnstrecke teilweise das Einhalten der Orientierungswerte 

ermöglicht. Als Ergebnis der Abwägung aller städtebaulicher Belange (u.a. Landschaftsbild, 

Kosten-/Nutzenverhältnis) wurde sich hier auf eine 4 m über Gleis hohe Lärmschutzwand 

entsprechend Variante 1a geeinigt 

 ein aktiver Schallschutz entlang der Naumburger Straße aus städtebaulichen Gründen 

ausscheidet. 

 

In Teil B ist die Schallimmission mit kompletter Bebauung, unter Berücksichtigung der 

Lärmschutzwand Variante 1a aus Teil A, prognostiziert worden. Als Ergebnis aus Teil B ist 

festzuhalten, dass: 

 In den Innenhöfen der ORW für WA eingehalten wird 

 Schienenseitig der ORW für MI im Tagzeitraum in den unteren Geschossen eingehalten wird – 

durch die abschirmende Wirkung der Lärmschutzwand (Wohnen im MI grundsätzlich zulässig). 

 An den Immissionsorten, gelegen an der Naumburger Straße und den Obergeschossen an der 

DB-Strecke, die ORW für MI überschritten werden. Es sind passive Schallschutzmaßnahmen 

notwendig. 

 Die Lärmpegelbereiche I (Innenhöfe) bis V (Obergeschosse Bahn-seitig) vorliegen. Diese bilden 

die Grundlage zur Dimensionierung der Außenbauteile nach DIN 4109. 

 Passive Schallschutzmaßnahmen und ein Vorschlag zur textlichen Festsetzung im B-Plan 

werden ausgewiesen. 

 

Teil C betrachtet die schrittweise Bebauung. Anhand der flächendeckend ausgewiesenen 

Lärmpegelbereiche (LPB) lassen sich die Anforderungen an den Schallschutz für einzelne 

freistehende Gebäude ableiten. Ergänzend wurden an den freistehenden Gebäuden Immissionsorte 
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gesetzt und die maßgeblichen Außenlärmpegel, die LPB und die erforderliche resultierende 

Schalldämmung der Außenbauteile nach DIN 4109 entsprechend der Geschosse tabellarisch 

ausgewiesen.  

 

Aufbauend auf den Ergebnissen der Untersuchungen sind in Abschnitt 6 Vorschläge zur textlichen 

Festsetzung im B-Plan sowie Hinweise zur Auslegung von Außenwohnbereichen formuliert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipl.-Ing. M. Goritzka B. Eng. Nicolas Neteler 
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ANLAGE 1 BEGRIFFSERKLÄRUNG  

 

SCHALLEMISSION - ALLGEMEINE BEGRIFFE (NACH DIN 18005-1:2002-07) 

 

(Punkt-) Schallleistungspegel LW  

 zehnfacher dekadischer Logarithmus des Verhältnisses der Schallleistung P zur 

Bezugsschallleistung P0 

 LW = 10  lg (P/P0)  [dB(A)] 

 P: Die von einem Schallstrahler abgegebene akustische Leistung (Schallleistung) 

 P0: Bezugsschallleistung (P0 = 1 pW = 10-12 Watt) 

 

Pegel der längenbezogenen Schallleistung L’W (auch „längenbezogener Schallleistungspegel“) 

 logarithmisches Maß für die von einer Linienschallquelle, oder Teilen davon, je Längeneinheit 

abgestrahlte Schallleistung P’ 

 L’W = 10  lg (P’/10-12 Wm
-1

) [dB(A)/m] 

 Errechnung aus dem (Punkt-) Schallleistungspegel: L‘W = LW - 10 lg (L/1m)  

Schallleistung die von einer Linie mit der Länge L pro m abgestrahlt wird. Dabei ist 

vorausgesetzt, dass die Schallabstrahlung gleichmäßig über die gesamte Länge verteilt ist. 

 

Pegel der flächenbezogenen Schallleistung L’’W (auch „flächenbezogener Schallleistungspegel“) 

 logarithmisches Maß für die von einer flächenhaften Schallquelle, oder Teilen davon, je 

Flächeneinheit abgestrahlte Schallleistung P’’ 

 L’’W = 10  lg (P’’/10-12 Wm
-2

)  [dB(A)/m²] 

 Errechnung aus dem (Punkt-) Schallleistungspegel: L‘‘W = LW - 10  lg (S/1m)  

Schallleistung, die von einer Fläche der Größe S pro m² abgestrahlt wird. Dabei ist 

vorausgesetzt, dass die Schallabstrahlung gleichmäßig über die gesamte Fläche verteilt ist. 

 

Modellschallleistungspegel LW,mod / L’W,mod / L’’W,mod 

 Im Berechnungsmodell zum Ansatz gebrachte Schallleistungspegel für Ersatzschallquellen 

komplexer zusammenhängender / zusammengefasster Anlagen und / oder technologischer 

Vorgänge.  

 Basis der Modellschallleistungspegel sind Werte aus der Literatur und / oder Ergebnisse die aus 

orientierenden Messungen. 
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Ermittlung der Emission 

Fahrgeräusche 

Die Emission "Fahrgeräusche" wird rechnerisch nach folgender Beziehung ermittelt:  

 

L’WA,mod = L’WA,1h + 10*lg(n) - 10*lg(Tr) dB(A)/m 

 

dabei bedeuten: L’WA,1h zeitlich gemittelter Schallleistungspegel für einen Lkw pro Stunde auf einer 

  Strecke von 1m 

 n Anzahl der Lkw in der Beurteilungszeit Tr 

 Tr Beurteilungszeitraum: Tag = 16 Stunden 
    Nacht = lauteste Nachtstunde 

 

Betriebsgeräusche 

Der immissionsbezogene Schallleistungspegel für „Betriebsgeräusche“ bestimmt sich: 

 

LWA,mod = LWA - DT   dB(A) 

 

dabei bedeuten: DT Zeitkorrektiv, DT = 10 log (tges / Tr), in dB 

 tges Gesamteinwirkzeit, tges = te  n, in min 

 Tr Beurteilungszeit in min 

 te Einzelzeit in min 

 n Anzahl der Vorgänge 

 

 

Punktschallquelle 

 

Die Emission der Punktschallquellen wird rechnerisch nach folgender Beziehung ermittelt. 

 

LWA,mod =  LP,lmess + 20 * log(lmess) + 8 dB(A)  

 

 LP,mess gemessener Schalldruckpegel im vorgegebenen Abstand 

 lmess Messabstand in m 
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Schallquelle Straßenverkehr (RLS 90) 

 

Die Berechnung des Emissionspegels Lm,E erfolgt nach den in der Richtlinie für Lärmschutz an 

Straßen (RLS-90) vorgegeben Algorithmen. 

 

Emissionspegel: 

 

Lm,E = Lm(25) + DV + DStrO + DStg  dB(A) 

 

Lm(25) = 37,3 + 10 lg [ M * ( 1 + 0,082p) ] 

 

Geschwindigkeitskorrektur: 

 

DV = LPkw - 37,3 + 10 lg [ 100 + ( 10 0,1D - 1) p / 100 +8,23 p ] 

 LPkw = 27,7 + 10 lg [ 1 + (0,02 vPkw)
3
]  

 LLkw = 23,1 + 12,5 lg (vLkw) 

 D         = LLkw - LPkw 

 

Korrektur für Steigungen und Gefälle: 

 

DStg = 0,6 g - 3 für g > 5 % 

 

DStg = 0 für g  5 % 
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Erläuterung der Abkürzungen und Symbole STRAßENVERKEHR: 

Zeichen Einheit Bedeutung 

Lm,E,tag dB(A) Emissionspegel (für den Tag) 

Lm,E,nacht dB(A) Emissionspegel (für die Nacht) 

Lm
(25) dB(A) normierter Mittelungspegel eines Verkehrsweges 

DV dB(A) Korrektur für unterschiedliche zulässige Höchstgeschwindigkeiten 

DStrO dB(A) Korrektur für die unterschiedlichen Straßenoberflächen 

DStg dB(A) Korrektur für Steigungen 

Mt KFZ/h maßgebende stündliche Verkehrsstärke (für den Tag) 

Mn KFZ/h maßgebende stündliche Verkehrsstärke (für die Nacht) 

pt % maßgebender Lkw- Anteil (über 2,8 t zul. Gesamtgewicht) tags 

pn % maßgebender Lkw- Anteil(über 2,8 t zul. Gesamtgewicht) nachts 

vPkw km/h vorgegebene Geschwindigkeit für Pkw 

vLkw km/h vorgegebene Geschwindigkeit für Lkw 

DTV KFZ/24 h Durchschnittliche Tägliche Verkehrsstärke 

 

Korrektur       für unterschiedliche Straßenoberflächen 

  *      in dB(A) bei zul. Höchstgeschw. von 

 Straßenoberfläche 30 km/h 40 km/h  50 km/h 

1 2 3 4 5 

1 nicht geriffelter Gussasphalt, Asphaltbetone 
oder Splittmastixasphalte 

0,0 0,0 0,0 

2 Betone oder geriffelte Gussasphalte 1,0 1,5 2,0 

3 Pflaster mit ebener Oberfläche 2,0 2,5 3,0 

4 sonstiges Pflaster 3,0 4,5 6,0 

* Für lärmmindernde Straßenoberflächen, bei denen aufgrund neuer bautechnischer Entwicklungen eine 
dauerhafte Lärmminderung nachgewiesen ist, können auch andere Korrekturwerte       berücksichtigt werden. 
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Emissionspegel Schienenverkehr 

 

Die Berechnung des Emissionspegels Schienenverkehr erfolgt nach den in der Richtlinie zur 

Berechnung der Schallimmissionen von Schienenwegen, SCHALL03, vorgegebenen Algorithmen. 

Der Emissionspegel ist: 

 

LW‘‘A,f,h,m,Fz = aA,h,m,Fz + af,h,m,Fz + 10lg nQ/nQ,0 dB + bf,h,m lg (vFz/v0)dB  (c1f,h,m,c + c2f,h,m,c)  KK 

 

Erläuterung der Bezeichnungen Schienenverkehr: 

 

Bezeichnung Einheit Erläuterung 

1 2 3 

aA,h,m,Fz dB A-bewerteter Gesamtpegel der längenbezogenen Schallleistung 

bei der Bezugsgeschwindigkeit v0 = 100 km/h auf Schwellengleis 

mit durchschnittlichem Fahrflächenzustand, nach Beiblatt 1 und 2 

af,h,m,Fz dB Pegeldifferenz im Oktavband f, nach Beiblatt 1 und 2 

nQ -- Anzahl der Schallquellen der Fahrzeugeinheit nach Nummer 4.1 

bzw. 5.1 der Schall03 

nQ,0 -- Bezugsanzahl der Schallquellen der Fahrzeugeinheit nach 

Nummer 4.1 bzw. 5.1 der Schall03 

bf,h,m -- Geschwindigkeitsfaktor nach Tabelle 6 bzw. 14 der Schall03 

vFz km/h Geschwindigkeit nach Nummer 4.3 bzw. 5.3.2 der Schall03 

v0 km/h Bezugsgeschwindigkeit, v0 = 100 km/h 

 (c1f,h,m,c + c2f,h,m,c) dB Summe der Pegelkorrekturen für Fahrbahnart (c1) nach Tabelle 7 

bzw. 15 und Fahrbahnfläche (c2) nach Tabelle 8 der Schall03 

 KK dB Summe der Pegelkorrekturen für Brücken nach Tabelle 9 bzw. 16 

und die Auffälligkeit von Geräuschen nach Tabelle 11 der 

Schall03 

 

 

 

  



goritzka akustik Bericht 3862E2/16 
Dipl.-Ing. M. Goritzka und Partner ANLAGE 1 
Ingenieurbüro für Schall- und Schwingungstechnik  
Immissionsschutz, Bau-, Raum- und Elektroakustik 

 

 

 

 

erstellt am 18.08.2016 21 

BEGRIFFSERKLÄRUNG ZUR SCHALLIMMISSION: 

 

Gewerbe / Industrie 

 

Mittelungspegel LAeq A-bewerteter, zeitlicher Mittelwert des Schallpegels an einem Punkt 

(z.B. am Immissionsort),  

 

anteiliger Beurteilungs- Beurteilungspegel einer  Geräuschquelle (z.B. eines Anlagenteiles) 

pegel Lr,an nach TA Lärm wie folgt definiert: 

 Der anteilige Beurteilungspegel Lr,an ist gleich dem Mittelungspegel 

LAeq eines Anlagengeräusches plus (gegebenenfalls) Zu- und 

Abschlägen für Ruhezeiten und Einzeltöne sowie (gegebenenfalls) 

Pegelkorrektur für die Zeitbewertung entsprechend der 

Beurteilungszeit. 

 

Beurteilungspegel Lr  Summenpegel, ermittelt durch energetische Addition der anteiligen 

Beurteilungspegel Lr,an aller zu beurteilenden Geräuschquellen 

 

 

 

Beurteilungspegel 

 

L
T
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r
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N
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dabei bedeuten: 
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Tr = 

j

N




1

 Tj  = 16 h tags; 1 h nachts 

 

Tj  = Teilzeit j 

N  = Zahl der gewählten Teilzeiten 

LAeq,j = Mittelungspegel während der Teilzeit Tj  

Cmet = meteorologische Korrektur nach DIN ISO 9613-2, Entwurf Ausgabe September 1997, 

Gleichung (6) [Im vorliegenden Gutachten wurde Cmet sicherheitshalber gleich 0 dB 

gesetzt) 

KT,j = Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit nach der TA-Lärm (1998) Abschnitt A.3.3.5 in 

der Teilzeit j 

  (Treten in einem Geräusch während bestimmter Teilzeiten T j ein oder mehrere Töne 

hörbar hervor oder ist das Geräusch informationshaltig, so beträgt der Zuschlag KT,j für 

diese Teilzeiten je nach Auffälligkeit 3 oder 6 dB.) 

KI,j = Zuschlag für Impulshaltigkeit nach der TA-Lärm (1998) Abschnitt A.3.3.6 in der Teilzeit Tj  

  (Enthält das zu beurteilende Geräusch während bestimmter Teilzeiten Tj Impulse, so 

beträgt KI,j für diese Teilzeiten: KI,j = LAFTeq,j - LAeq,j  

  LAFTeq = Taktmaximal-Mittelungspegel mit der Taktzeit T = 5 Sekunden)  

KR,j = Zuschlag von 6 dB für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit, nur bei WR, MI 

  an Werktagen:  06.00 - 07.00 Uhr 

   20.00 - 22.00 Uhr 

  an Sonn- und Feiertagen: 06.00 - 09.00 Uhr 

   13.00 - 15.00 Uhr 

   20.00 - 22.00 Uhr 
(Von der Berücksichtigung des Zuschlages kann abgesehen werden, so weit dies wegen der 

besonderen örtlichen Verhältnisse unter Berücksichtigung des Schutzes vor schädlichen 
Umwelteinflüssen erforderlich ist.) 
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ANLAGE 2 FAHRZEUGKATEGORIEN NACH SCHALL 03-14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmerkung: Die Bezeichnung Fahrzeugkategorie setzt sich zusammen aus einer Typ-Bezeichnung 

und aus der Anzahl Achsen (teilweise auch vom Typ festgelegt). 

 

Abkürzungen 

Zeile  Abkürzungen Bedeutung 

1  büG  besonders überwachtes Gleis 

2  E-Lok  Elektrolokomotive 

3  ET  Elektrotriebwagen 

4  FO  Fahrbahnoberkante 

5  HGV  Hochgeschwindigkeitsverkehr 

6  IO  Immissionsort 

7  Rbf  Rangierbahnhof 

8  SO  Schienenoberkante 

9  Ubf  Umschlagbahnhof 

10  V-Lok  Verbrennungslokomotive (Diesellok) 

11  VT  Verbrennungstriebwagen 
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ANLAGE 3 B-PLAN NEUES WOHNEN IN JENA/ZWÄTZEN (AUSSCHNITT) 

Vorentwurf Stand 4.11.2015 
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ANLAGE 4 AXONOMETRIE 

Stand 10.6.2015 Städtebaulicher Masterplan (Klaus-Theo-Brenner, Berlin) 
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1 AUFGABENSTELLUNG 

 

Die Stadt Jena plant den Entwurf zum B-Plan Nr. B-Zw 06 „Am Oelste - Neues Wohnen Jena-

Zwätzen“ aufzustellen. Hierzu ist - im Rahmen dieser schalltechnischen Untersuchung - die Immission 

für das geplante Wohngebiet im Bereich des B – Plangebiets zu ermitteln und zu beurteilen.  

 

In Teil A wird untersucht: 

 Freie Schallausbreitung 

 Varianten einer Lärmschutzwand 

 

 
2 LÖSUNGSANSATZ 

 

In Teil A werden die Beurteilungspegel für den Tag/Nachtzeitraum im geplanten Baugebiet 

flächendeckend berechnet. Als Berechnungshöhe wird für alle Emittenten 5,8 m über Gelände 

verwendet (entspricht 1. OG). Sollte aus dieser ersten Betrachtung hervorgehen, dass die 

Orientierungswerte nach DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1, bzw. die Immissionsrichtwerte nach TA-Lärm, 

überschritten werden, wird eine Varianten-Betrachtung möglicher Schallschutzmaßnahmen 

durchgeführt und die Beurteilungspegel an relevanten Immissionsorten verglichen.  

 

 Eine allgemeine Situationsbeschreibung und der Emissionsansatz sind dem dieser Betrachtung 

vorangestellten Prolog, Abschnitt 3 zu entnehmen 
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3 FLÄCHENDECKENDE BERECHNUNG 

3.1 BERECHNUNGSPRÄMISSEN 

 

Die Berechnungen wurden mit dem Programmsystem LIMA durchgeführt. Grundlage sind die 

Berechnungsverfahren zur Ermittlung der Beurteilungspegel  

 

• RLS 90   für den Straßenverkehr 

• Schall 03 -14  für den Schienenverkehr 

• DIN 18005  für das Gewerbe 

 

Folgende Prämissen liegen der Berechnung zugrunde: 

 

 Flächendeckende Berechnung (Isophonen): 

Immissionshöhe 5,8 m (entspricht 1. OG) 

Rasterweite 5,0 m 

 

 

3.2 ERGEBNISSE 

 

Um einen Eindruck der zu erwartenden Immissionen in dem geplanten Baugebiet zu erhalten, werden 

in den BILDERN Isophonenkarten für folgende Emissions-Situationen ausgewiesen (TABELLE 1): 

 

TABELLE 1: Auflistung der Bilder freie Schallausbreitung, verschiedene Emissionssituationen 

BILD Emittenten Beurteilungszeitraum Geplante 

Bebauung 

1 2 3 4 

BILD A1 -- (Immissionsorte) -- (Immissionsorte) Ja 

BILD A2 / BILD A3 Gewerbe tags / nachts Nein 

BILD A4 / BILD A5 Schiene tags / nachts Nein 

BILD A6 / BILD A7 Straße tags / nachts Nein 
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Aufbauend auf den Isophonenkarten (BILD A1 – A7) ist zu konstatieren, dass: 

 

 das Gewerbe (BILD A2 – A3) zu einer deutlichen Unterschreitung der Immissionsrichtwerte 

IRW führt (Allgemeines Wohngebiet IRW tag/nacht: 55 dB(A) / 40 dB(A)) 

 der Schienenverkehr (BILD A4 - A5) die stärkste Emissionsquelle – für das betrachtete 

Gebiet – darstellt. Den Isophonenkarten sind deutliche Überschreitungen der 

Orientierungswerte ORW für den Tag- und Nachtzeitraum im Südosten des B-Plan Gebiets 

zu entnehmen (Allgemeines Wohngebiet ORW tag/nacht: 55 dB(A) / 45 dB(A)) 

 der Straßenverkehr (BILD A6 – A7) der Naumburgerstraße zu einer Überschreitung der 

Orientierungswerte tags / nachts im Nordwesten des B-Plan-Gebiets führt. 

 

 

4 VARIANTENBETRACHTUNG LÄRMSCHUTZMAßNAHMEN 

 

Aus  Abschnitt 3.2 geht hervor, dass insbesondere durch den Schienenverkehr deutliche 

Überschreitungen der Orientierungswerte im geplanten Baugebiet zu erwarten sind. Daher wird - in 

Absprache mit dem Auftraggeber - im Berechnungsmodell das Wohnbaugebiet in östlicher Richtung 

entlang der Strecke der DB – AG durchgehend mit akustisch geschlossenen Abschirmelementen 

versehen.  

 

Es werden verschiedene Varianten einer Lärmschutzwand in Höhe und Länge betrachtet, wobei als 

Ausgangs-Variante 1 eine Ausführung hLSW = 4 m über Gleis und einer Länge von ca. 250 m 

angenommen wird. Im Süden soll es eine ca. 3 m breite Fahrgasse in der Lärmschutzwand geben. 

Nach iterativen Berechnungen sollte der überlappende Teil dieser Fahrgasse eine Länge von 

mindestens 5 m betragen und die Innenseiten dieser Fahrgasse absorbierend ausgeführt werden. Die 

Lärmschutzwand (Überlappung der Fahrgasse: 5 m), sowie die Fortführung durch den Schutzwall im 

Süden (Höhe gleichbleibend) sind Bestandteil der folgenden Berechnungen: 

 

 Variante 1 „4 m hohe Lärmschutzwand“ 

o Lärmschutzwand mit hLSW = 4 m über Gleis 

o Länge ca. 250 m 

o Fahrgasse im Süden, Überlappung 5 m  

 Variante 1a „Verlängerung der 4 m hohen Wand“ 

o Lage wie Variante 1; hLSW = 4 m über Gleis 

o Verlängerung nach Norden um ca. 40 m 

 Variante 2 „Erhöhung & Verlängerung“ 

o Lage wie Variante 1 und Vergrößerung der Wandhöhe ; hLSW = 6 m über Gleis 

o Verlängerung nach Norden um ca. 40 m 
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 Variante 3 „Prüfung der Abschirmung östliche Baureihe“ 

o Lage Lärmschutzwand wie Variante 1 (hLSW = 4 m über Gleis, Länge ca. 250 m) 

o Gebäudemodell nur auf die östliche Baureihe beschränken (rot eingefärbt), um die 

Schallabschirmung dieser Gebäude im Vergleich zur Schallausbreitung ohne Bebauung 

in den Isophonen-Karten nachvollziehen zu können 

 Variante 4 „Maximale Dämpfung“ 

o Lage wie Variante 1 (Länge ca. 250 m) 

o Ermittlung der – aus schalltechnischer Sicht - „optimalen“ Höhe der Lärmschutzwand 

durch Modelltests für eine Reduzierung der Beurteilungspegel am IO 1 im 4. OG auf 

LR,Nachts ≤ ORWMI,nachts = 50 dB(A).  

o Erläuterung und Darstellung der Berechnungsergebnisse für exemplarische Immissions-

Orte, mindestens  für IO 1 und maximal IO 5 und 6 beifügen. 

 

 

4.1 BERECHNUNGSPRÄMISSEN 

 

Für die Untersuchung der verschiedenen Lärmschutzvarianten wird ausschließlich die Emission des 

Schienenverkehrs zum Ansatz gebracht. 

 

• Schall 03 -14  für den Schienenverkehr 

 

Folgende Prämissen liegen der Berechnung zugrunde: 

 

 Flächendeckende Berechnung (Isophonen): 

Immissionshöhe 5,8 m (entspricht 1. OG) 

Rasterweite 5,0 m 

 

 

4.2 ERGEBNISSE 

 

Um einen Eindruck der zu erwartenden Immissionen für die verschiedenen Varianten der 

Lärmschutzwand zu erhalten, werden in den BILDERN Isophonenkarten für folgende Varianten 

ausgewiesen (TABELLE 2): 

  



goritzka akustik Bericht 3862E2/16 
Dipl.-Ing. M. Goritzka und Partner TEIL A 
Ingenieurbüro für Schall- und Schwingungstechnik  
Immissionsschutz, Bau-, Raum- und Elektroakustik 

 

 

 

 

erstellt am 18.08.2016 7 

TABELLE 2: Auflistung der Bilder; Isophonenkarten für verschiedene Varianten der 

Lärmschutzwand 

BILD Emittenten Beurteilungszeitraum Lärmschutzwand Geplante 

Bebauung 

1 2 3 4 5 

BILD A8 / BILD A9 Schiene tags / nachts Variante 1 Ja 

BILD A10 / BILD A11 Schiene tags / nachts Variante 1a Ja 

BILD A12 / BILD A13 Schiene tags / nachts Variante 2 Ja 

BILD A14 / BILD A15 Schiene tags / nachts Variante 3 Nur östliche 

Bebauung 

 

 

4.2.1 VARIANTE 1 & VARIANTE 1A „VERLÄNGERUNG DER 4 M HOHEN WAND“ 

 

Die Lage der Lärmschutzwand für Variante 1 ist BILD A8 (tags) und BILD A9 (nachts) zu entnehmen. 

Variante 1a mit der im Norden um ca. 40 m verlängerten Lärmschutzwand ist in BILD A10 (tags) und 

BILD A11 (nachts) dargestellt.  

 

Im Vergleich lässt sich der Variante 1a an der gesamten Nordfassade der nördlichsten 

Bebauungsreihe ein um ca. 4 dB geringerer Beurteilungspegel gegenüber der Variante 1 entnehmen 

(Vergleich BILD A8 / A10 tags, BILD A9 / A11 nachts). 

 

 

4.2.2 VARIANTE 2 „ERHÖHUNG UND VERLÄNGERUNG“ 

 

Die flächendeckende Schallausbreitung für die 6 m über Gleis erhöhte und im Norden um ca. 40 m 

verlängerte Lärmschutzwand ist BILD A12 (tags) und BILD A13 (nachts) zu entnehmen.  

 

Die Orientierungswerte Verkehr (Schiene und Straße) und die Beurteilungspegel Lr, Verkehr an den 

Immissionsorten (BILD A1) sind für Variante 1 und 2 in TABELLE 3 ausgewiesen. Aus Gründen der 

Übersichtlichkeit werden in Absprache mit der Stadt Jena nur die Immissionsorte östlich der 

Planstraße 4 dargestellt (es soll die Wirkung der Lärmschutzwand untersucht werden). Die 

Beurteilungspegel Lr, Schiene an den IO für beide Varianten sind in TABELLE 4 ausgewiesen. 
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TABELLE 3: Variante 1/ Variante 2, Beurteilungspegel Lr an den Immissionsorten (IO) 

 
Variante 1 Variante 2 

Immissio
ns-Ort 
(IO) 

Etage/ 
Fassade 

ORW 
Tags  

WA (MI) 

ORW 
Nachts 
WA(MI) 

Verkehr 
Immis. 
tags, 

Summe 

Verkehr 
Immis. 
nachts, 
Summe 

Verkehr 
Immis. 
tags, 

Summe 

Verkehr 
Immis. 
nachts, 
Summe 

 
  LORW, tag LORW, nacht Lr, Verkehr,tag Lr,Verk,nacht Lr, Verkehr,tag Lr,Verk,nacht 

  
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] 

1 2 3 4 5 6 5 6 

IO-01 EG / OSO 55 (60) 45 (50) 56,4 54,6 54,3 51,8 

IO-01 1.OG / OSO 55 (60) 45 (50) 59,3 58,2 55,1 53,0 

IO-01 2.OG / OSO 55 (60) 45 (50) 63,4 62,6 56,8 55,5 

IO-01 3.OG / OSO 55 (60) 45 (50) 67,9 67,1 60,4 59,5 

IO-01 4.OG / OSO 55 (60) 45 (50) 69,6 68,9 64,1 63,2 

IO-02 EG / WNW 55 (60) 45 (50) 44,5 43,6 44,5 43,6 

IO-02 1.OG /WNW 55 (60) 45 (50) 48,8 48,0 45,8 44,9 

IO-03 EG / OSO 55 (60) 45 (50) 42,0 41,2 41,4 40,5 

IO-03 1.OG / OSO 55 (60) 45 (50) 43,7 42,7 42,1 41,1 

IO-04 2.OG / OSO 55 (60) 45 (50) 45,6 44,6 45,0 44,0 

IO-05 EG / NNO 55 (60) 45 (50) 58,2 57,5 50,5 49,8 

IO-05 1.OG / NNO 55 (60) 45 (50) 59,8 59,1 51,4 50,4 

IO-05 2.OG / NNO 55 (60) 45 (50) 62,2 61,5 53,9 53,2 

IO-06 3.OG / NNO 55 (60) 45 (50) 63,1 62,4 55,6 54,9 

IO-11 EG / SSW 55 (60) 45 (50) 55,8 48,6 55,7 48,1 

IO-11 1.OG / SSW 55 (60) 45 (50) 55,5 48,7 55,3 48,0 

IO-11 2.OG / SSW 55 (60) 45 (50) 55,0 49,8 54,5 48,1 

IO-11 3.OG / SSW 55 (60) 45 (50) 54,9 50,9 54,1 48,9 

IO-11 4.OG / SSW 55 (60) 45 (50) 55,0 51,7 53,9 49,5 

IO-11 5.OG / SSW 55 (60) 45 (50) 55,8 53,3 54,2 50,0 

IO-13 EG / OSO 55 (60) 45 (50) 55,9 55,1 52,1 51,2 

IO-13 1.OG / OSO 55 (60) 45 (50) 61,2 60,5 54,9 54,1 

IO-13 2.OG / OSO 55 (60) 45 (50) 66,6 65,8 59,1 58,3 

IO-14 EG / SSW 55 (60) 45 (50) 55,9 50,1 55,6 49,0 

IO-14 1.OG / SSW 55 (60) 45 (50) 55,7 50,8 55,0 48,7 

IO-14 2.OG / SSW 55 (60) 45 (50) 55,8 52,3 54,3 48,7 

IO-14 3.OG / SSW 55 (60) 45 (50) 56,7 54,3 54,0 49,6 
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TABELLE (FORTSETZUNG): Var. 1/ Var. 2, Beurteilungspegel Lr an den Immissionsorten (IO) 

 
Variante 1 Variante 2 

Immissions
-Ort (IO) 

Etage/ 
Fassade 

ORW 
Tags  

WA (MI) 

ORW 
Nachts 
WA(MI) 

Verkehr 
Immis. 
tags, 

Summe 

Verkehr 
Immis. 
nachts, 
Summe 

Verkehr 
Immis. 
tags, 

Summe 

Verkehr 
Immis. 
nachts, 
Summe 

 
  LORW, tag LORW, nacht Lr, Verkehr,tag Lr,Verk,nacht Lr, Verkehr,tag Lr,Verk,nacht 

  
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] 

1 2 3 4 5 6 5 6 

IO-19 EG / NNO 55 (60) 45 (50) 54,8 54,1 50,7 49,5 

IO-19 1.OG / NNO 55 (60) 45 (50) 55,2 54,5 51,0 50,0 

IO-19 2.OG / NNO 55 (60) 45 (50) 55,6 54,9 51,4 50,3 

IO-20 3.OG / NNO 55 (60) 45 (50) 55,9 55,1 51,6 50,4 

IO-21 EG / SSW 55 (60) 45 (50) 55,7 51,0 55,0 49,3 

IO-21 1.OG / SSW 55 (60) 45 (50) 56,1 52,7 54,7 49,4 

IO-21 2.OG / SSW 55 (60) 45 (50) 57,2 55,1 54,3 49,9 

IO-22 3.OG / SSW 55 (60) 45 (50) 59,3 58,2 53,9 51,8 

 

 Orientierungswert (ORW) WA eingehalten 

 Orientierungswert (ORW) MI eingehalten 

 Orientierungswert (ORW) MI überschritten 

 

Aus der TABELLE 3 geht hervor, dass 

 für Variante 1 der ORW (MI) tags an allen IO in den unteren Geschossen eingehalten wird. 

Ausnahme bilden die oberen Geschosse am IO-01, IO-05/06 und IO-13. 

 für Variante 1 der ORW (MI) nachts an allen IO überschritten wird. Ausnahme bilden die im 

Innenhof gelegenen IO-02 bis IO-04 

 für Variante 2 der ORW (WA) tags an vielen und der ORW (MI) tags an einigen IO eingehalten 

wird. Nur am IO-01 4.OG kommt es zur Überschreitung des ORW (MI) tags – die abschirmende 

Wirkung der Lärmschutzwand hat in dieser Höhe keinen Einfluss. 

 für Variante 2 der ORW (MI) nachts an vielen IO eingehalten wird. Allerdings wird der ORW (MI) 

nachts immer noch an den schienenseitig gelegenen IO-01 und IO-13 in allen Etagen 

überschritten. Darüber hinaus kommt es zu Überschreitungen des ORW ( MI) nachts in den 

oberen Geschossen am IO-05/06 und IO-22. 

Im Tagzeitraum werden für Variante 2 die ORW MI mit einer Ausnahme überall eingehalten. Im 

Nachtzeitraum hat die 2 m erhöhte Lärmschutzwand jedoch an den schienenseitig gelegenen IO-01 

und IO-13 keine Verbesserung zufolge – die ORW (MI) nachts werden in allen Etagen überschritten.  
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TABELLE 4: Var. 1/ Var. 2, Beurteilungspegel Lr an den Immissionsorten (IO), Schiene 

 
Variante 1 Variante 2 

Immissio
ns-Ort 
(IO) 

Etage/ 
Fassade 

ORW 
Tags  

WA (MI) 

ORW 
Nachts 
WA(MI) 

Verkehr 
Immis. 
tags, 

Schiene 

Verkehr 
Immis. 
nachts, 
Schiene 

Verkehr 
Immis. 
tags, 

Schiene 

Verkehr 
Immis. 
nachts, 
Schiene 

 
  LORW, tag LORW, nacht Lr, Schiene,tags Lr,Schiene,nachts Lr,Schiene, tags Lr,Schiene,nacht 

  
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] 

1 2 3 4 5 6 5 6 

IO-01 EG / OSO 55 (60) 45 (50) 55,1 54,4 52 51,3 

IO-01 1.OG / OSO 55 (60) 45 (50) 58,8 58,1 53,5 52,7 

IO-01 2.OG / OSO 55 (60) 45 (50) 63,3 62,6 56,1 55,4 

IO-01 3.OG / OSO 55 (60) 45 (50) 67,9 67,1 60,2 59,5 

IO-01 4.OG / OSO 55 (60) 45 (50) 69,6 68,9 64 63,2 

IO-02 EG / WNW 55 (60) 45 (50) 44,3 43,6 44,3 43,6 

IO-02 1.OG /WNW 55 (60) 45 (50) 48,7 47,9 45,5 44,8 

IO-03 EG / OSO 55 (60) 45 (50) 41,9 41,1 41,2 40,5 

IO-03 1.OG / OSO 55 (60) 45 (50) 43,4 42,6 41,7 41 

IO-04 2.OG / OSO 55 (60) 45 (50) 45,3 44,5 44,6 43,9 

IO-05 EG / NNO 55 (60) 45 (50) 58,2 57,5 50,5 49,8 

IO-05 1.OG / NNO 55 (60) 45 (50) 59,8 59,1 51,4 50,4 

IO-05 2.OG / NNO 55 (60) 45 (50) 62,2 61,5 53,9 53,2 

IO-06 3.OG / NNO 55 (60) 45 (50) 63,1 62,4 55,6 54,9 

IO-11 EG / SSW 55 (60) 45 (50) 44,0 43,1 42,6 41,8 

IO-11 1.OG / SSW 55 (60) 45 (50) 44,4 43,7 43,1 42,4 

IO-11 2.OG / SSW 55 (60) 45 (50) 45,4 44,7 45,3 44,6 

IO-11 3.OG / SSW 55 (60) 45 (50) 48,5 47,7 47,6 46,9 

IO-11 4.OG / SSW 55 (60) 45 (50) 50,5 49,8 48,8 48,1 

IO-11 5.OG / SSW 55 (60) 45 (50) 51,7 51,0 50,5 49,7 

IO-13 EG / OSO 55 (60) 45 (50) 55,9 55,1 52 51,2 

IO-13 1.OG / OSO 55 (60) 45 (50) 61,2 60,5 54,8 54,1 

IO-13 2.OG / OSO 55 (60) 45 (50) 66,6 65,8 59 58,3 

IO-14 EG / SSW 55 (60) 45 (50) 48,3 47,5 45,9 45,2 

IO-14 1.OG / SSW 55 (60) 45 (50) 49,9 49,1 46,3 45,5 

IO-14 2.OG / SSW 55 (60) 45 (50) 52,1 51,4 47,2 46,4 

IO-14 3.OG / SSW 55 (60) 45 (50) 54,6 53,9 48,9 48,2 
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TABELLE (FORTSETZUNG): Var. 1/ Var. 2, Beurteilungspegel Lr an den Immissionsorten (IO) 

 
Variante 1 Variante 2 

Immissions
-Ort (IO) 

Etage/ 
Fassade 

ORW 
Tags  

WA (MI) 

ORW 
Nachts 
WA(MI) 

Verkehr 
Immis. 
tags, 

Schiene 

Verkehr 
Immis. 
nachts, 
Schiene 

Verkehr 
Immis. 
tags, 

Schiene 

Verkehr 
Immis. 
nachts, 
Schiene 

 
  LORW, tag LORW, nacht Lr, Schiene,tags Lr,Schiene,nach Lr,Schiene, tags Lr,Schiene,nacht 

  
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] 

1 2 3 4 5 6 5 6 

IO-19 EG / NNO 55 (60) 45 (50) 54,8 54,1 50,7 49,5 

IO-19 1.OG / NNO 55 (60) 45 (50) 55,2 54,5 51 50 

IO-19 2.OG / NNO 55 (60) 45 (50) 55,6 54,9 51,4 50,7 

IO-20 3.OG / NNO 55 (60) 45 (50) 55,9 55,1 51,6 50,8 

IO-21 EG / SSW 55 (60) 45 (50) 50,2 49,4 47,5 46,8 

IO-21 1.OG / SSW 55 (60) 45 (50) 52,5 51,8 48,1 47,4 

IO-21 2.OG / SSW 55 (60) 45 (50) 55,5 54,8 49,8 48,6 

IO-22 3.OG / SSW 55 (60) 45 (50) 58,8 58,1 52,2 51,5 

 

 Orientierungswert (ORW) WA eingehalten 

 Orientierungswert (ORW) MI eingehalten 

 Orientierungswert (ORW) MI überschritten 

 

Der TABELLE 4 lässt sich eine ähnliche schalltechnische Situation wie der TABELLE 3 entnehmen. Es 

wird deutlich, dass im östlichen Bauabschnitt der Schienenverkehr maßgeblich den Beurteilungspegel 

an den IO bestimmt. IO-11 stellt die Grenze dar – hier wurde, unter Berücksichtig des 

Straßenverkehrs, der ORW (WA) tags für Variante 1 und 2 im EG bis 2. OG überschritten – in 

TABELLE 4 jedoch unabhängig der Lärmschutzvarianten unterschritten.  

Am IO-01 und IO-13 werden im Nachtzeitraum – wie in TABELLE 3 - Überschreitungen des ORW (MI) 

nachts ausgewiesen. Darüber hinaus kommt es zu Überschreitungen des ORW ( MI) nachts in den 

oberen Geschossen am IO-05/06 und IO-22. Die Beurteilungspegel sind hier ausschließlich durch den 

Schienenverkehr bestimmt.  
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4.2.3 VARIANTE 3 „PRÜFUNG ABSCHIRMUNG ÖSTLICHE BAUREIHE“ 

 

Die Variante 3 mit ausschließlich östlicher Bebauung und Lärmschutzwand (4 m über Gleis wie 

Variante 1) ist in BILD A14 (tags) und BILD A15 (nachts) dargestellt. Die Isophonen für den 

Schienenverkehr sind analog zu den Isophonenkarten für die freie Schallausbreitung, BILD A4 (tags) 

und BILD A5 (nachts) berechnet und ausgewiesen. 

 

Im Vergleich freie Schallausbreitung – östliche Bebauung mit Lärmschutzwand ist zu konstatieren, 

dass 

 für die freie Schallausbreitung entlang der Planstraße 5 (≈ östliche Bebauungsgrenze des 

schienenseitigen Wohnblocks) ein Beurteilungspegel Lr ≈ 70 dB(A) tags / nachts anliegt 

 für die freie Schallausbreitung an der Planstraße 4 (≈ östliche Bebauungsgrenze des mittleren 

Wohnblocks) ein Beurteilungspegel Lr ≈ 60 dB(A) tags / nachts anliegt 

 mit östlicher Bebauung entlang der Planstraße 5 ein Beurteilungspegel Lr ≈ 69 dB(A) tags / 

nachts anliegt 

 mit östlicher Bebauung an der Planstraße 4 (≈ östliche Bebauungsgrenze des mittleren 

Wohnblocks) ein Beurteilungspegel Lr ≈ 47 dB(A) tags / nachts anliegt. 

 

Da die Schallausbreitung in 5,8 m Höhe berechnet worden ist, ist die Wirkung der Lärmschutzwand 

entlang der Panstraße 5 zu vernachlässigen (Pegeldifferenz zwischen den Varianten ∆L ≤ 1 dB). 

Entlang der Planstraße 4 beträgt die Pegeldifferenz zwischen den Varianten ∆L ≈ 13 dB. 

 

 

4.2.4 VARIANTE 4 „MAXIMALE DÄMPFUNG“ 

 

Es ist iterativ zu ermitteln, in welcher Höhe die Lärmschutzwand ausgeführt werden muss, um einen 

Beurteilungspegel Lr,Schiene, nachts ≤ 50 dB(A) an dem den Schienen nächstgelegenen Immissionsort IO-

01 zu prognostizieren. Desweiteren wird der Beurteilungspegel Lr,Schiene, nachts ≤ 50 dB(A) am 

Immissionsort IO-05 bzw IO-06 ausgewiesen, der dem nördlichen Ende der Lärmschutzwand am 

nächsten liegt.  

 

Als Ergebnis der Untersuchungen werden folgende Ausführungen der Lärmschutzwand ausgewiesen: 

 

 LSW 4 m (Var. 1) - Höhe
1
 4m, entspricht Variante 1  

 LSW 4 m (Var.1a) - Höhe
1
 4 m, im Norden um 40 m verlängert, entspricht Var. 1a 

 LSW 6 m (Var. 2) - Höhe
1
 6 m, im Norden um 40 m verlängert, entspricht Variante 2 

 LSW 8 m (Var. 4a) - Höhe
1
 8 m, Länge wie Variante 1 

                                                      
1
 Die Höhe wird in allen Varianten als Höhe von x m über Gleis gerechnet. 



goritzka akustik Bericht 3862E2/16 
Dipl.-Ing. M. Goritzka und Partner TEIL A 
Ingenieurbüro für Schall- und Schwingungstechnik  
Immissionsschutz, Bau-, Raum- und Elektroakustik 

 

 

 

 

erstellt am 18.08.2016 13 

 LSW 14 m (Var.4b) - Höhe
1
 14 m, Länge wie Variante 1 

 

In ABBILDUNG 1 sind die Beurteilungspegel Lr,Schiene, nachts am IO-01 für die verschiedenen 

Ausführungen der Lärmschutzwand ausgewiesen. Es ist zu konstatieren, dass erst ab einer Höhe h = 

14 m in allen Geschossen ein Beurteilungspegel Lr,Schiene, nachts ≤ 50 dB(A) erreicht wird. 

 

 

ABBILDUNG 1: Beurteilungspegel Lr,Schiene, nachts am IO-01, für verschiedene Ausführungen der 

Lärmschutzwand 
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In ABBILDUNG 2 sind die Beurteilungspegel Lr,Schiene, nachts am IO-05/IO-06 für die verschiedenen 

Ausführungen der Lärmschutzwand (LSW) ausgewiesen. Der Abbilddung lässt sich entnehmen, dass 

die Varianten 1a und 2 geringere Beurteilungspegel zufolge haben, als eine reine Erhöhung der 

Lärmschutzwand. Im EG (Var. 1a) und 1.OG (Var. 2) werden für diese Ausführung Beurteilungspegel 

Lr,Schiene, nachts ≤ 50 dB(A) erreicht. 

 

 

ABBILDUNG 2: Beurteilungspegel Lr,Schiene, nachts am IO-05/IO-06, für verschiedene Ausführungen 

der Lärmschutzwand 

 

Als Ergebnis aus den Untersuchungen der Immissionssituationen für verschiedene Lärmschutzwand-

Varianten ist zu konstatieren, dass  

 am Immissionsort IO-01 eine Lärmschutzwand h = 14 m notwendig wäre, um in allen 

Geschossen einen Beurteilungspegel Lr,Schiene, nachts ≤ 50 dB(A) zu erreichen 

 am Immissionsort IO-05/06 eine Verlängerung der Lärmschutzwand im Norden eine größere 

abschirmende Wirkung entfaltet, als eine reine Erhöhung. 
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5 ABWÄGUNG / AUSFÜHRUNG DER LÄRMSCHUTZWAND 

5.1 ABWÄGUNG 

 

In der DIN 18005, Bbl 1 heißt es: 

„In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden Verkehrswegen 

und in Gemengeanlagen, lassen sich die Orientierungswerte oft nicht einhalten. Wo im Rahmen der 

Abwägung mit plausibler Begründung von den Orientierungswerten abgewichen werden soll, weil 

andere Belange überwiegen, sollte möglichst ein Ausgleich durch andere geeignete Maßnahmen (z.B: 

geeignete Gebäudeanordnung und Grundrißgestaltung, bauliche Schallschutzmaßnahmen – 

insbesondere für Schlafräume) vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert werden. 

Überschreitungen der Orientierungswerte nach Abschnitt 1.1 und entsprechende Maßnahmen zum 

Erreichen ausreichenden Schallschutzes sollen im Erläuterungsbericht zum Flächennutzungsplan 

oder in der Begründung zum Bebauungsplan beschrieben und ggf. in den Plänen gekennzeichnet 

werden.“ 

Im geplanten Baugebiet werden die Orientierungswerte (ORW) überschritten. Die Ergebnisse der 

Variantenbetrachtung zeigen, dass eine 14 m hohe Schallschutzwand nötig wäre, um am 

Immissionsort IO-01 das Einhalten des Orientierungswertes nachts zu garantieren (ABBILDUNG 1). Im 

Vergleich zu den oberen Geschossen bewirkt eine 4 m hohe Lärmschutzwand am IO-01 im 

Erdgeschoss eine Pegelreduktion um über 15 dB. Am IO-05/06 bewirkt eine Verlängerung der 

Lärmschutzwand (Var. 1a) gegenüber der Ausführung nach Variante 1 eine Reduktion der 

Beurteilungspegel um über 5 dB (ABBILDUNG 2). Eine alleinige Erhöhung der Lärmschutzwand hat 

keine nennenswerte Reduktion der Beurteilungspegel zur Folge. 

 

Darüber hinaus können - im Sinne der Abwägung – weitere für die Bebauung wirksame Maßnahmen 

in der Planung berücksichtigt werden: 

 

 Es kann ein zusätzlicher Schutz der Räume vor Lärm erzielt werden, d.h. schutzbedürftige 

Wohnräume2 nicht in den lärmintensiven Bereichen planen, so dass die zum ständigen 

Aufenthalt von Menschen bestimmten Räume vor Lärm geschützt werden. 

 Durch Balkone kann - je nach Ausführungsart - die Schallimmissionsbelastung um bis zu 5 dB 

reduziert werden. 

 

  

                                                      
2
 Schutzbedürftige Wohnräume sind Räume, die zum dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind 

(z.B. Schlaf-, Kinder- und Wohnzimmer), nicht schutzbedürftig sind z.B. Treppenhäuser, Bäder, 
Abstellräume. 
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5.2 AUSFÜHRUNG DER LÄRMSCHUTZWAND 

 

Die durchgeführten schalltechnischen Berechnungen sind als Zuarbeiten für die anstehende Planung 

der Lärmschutzwand zu verstehen. Aufbauend auf den übermittelten Unterlagen (Geländemodell, 

Masterplan...) – und in Absprache mit der Stadt Jena - wurden im schalltechnischen 

Berechnungsmodell folgende Daten für die Lärmschutzwand zum Ansatz gebracht: 

 

Der geschlossene Abschnitt der Lärmschutzwand (LSW) nordöstliche Baugrenze bis Fahrgasse 

südöstlich ist im schalltechnischen Berechnungsmodell mit 255 m zum Ansatz gebracht (Variante 1, 

Variante 1a: 295 m). Der Abstand des – aufbauend auf den von der Deutschen Bahn übergebenen 

Verkehrsdaten – modellierten Streckenabschnitts zur LSW beträgt 10,5 m. An der südöstlichen 

Bebauungsgrenze befindet sich ein weiterer Abschnitt der LSW (Länge im Modell 41 m), dieser bildet 

mit dem nördlichen Teil der LSW eine Fahrgasse. Südlich schließt dieser Abschnitt mit einem Erdwall 

ab, der Bestand des übergebenen Geländemodells ist. Die Fahrgasse ist im Modell mit einer Breite 

von 3 m und einer Überlappung der beiden LSW-Abschnitte von 5 m angesetzt. Die LSW wird im 

Berechnungsmodell mit 4 m über Schienenoberkante, ohne Abtreppungsbereiche angesetzt (Absolute 

Höhe im Berechnungsmodell: 143,5 m). Beide LSW Abschnitte sind im überlappenden Teil der 

Fahrgasse absorbierend (Absorptionsgruppe A2) auszuführen, ansonsten wurde eine „gegliederte 

Fassade“ (a = 0,37 / Absorptionsgruppe A1) im Modell angesetzt. 
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6 ZUSAMMENFASSUNG 

 

Die Stadt Jena plant den Entwurf zum B-Plan Nr. B-Zw 06 „Am Oelste - Neues Wohnen Jena-

Zwätzen“ aufzustellen. Hierzu ist - im Rahmen dieser schalltechnischen Untersuchung - die Immission 

für das geplante Wohngebiet im Bereich des B – Plangebiets zu ermitteln und zu beurteilen.  

 

In Teil A wurde untersucht: 

 Freie Schallausbreitung 

 Varianten einer Lärmschutzwand 

 

Als Ergebnis der Berechnungen zur freien Schallausbreitung im B-Plan Gebiet ist zu konstatieren, 

dass: 

 

 das Gewerbe (BILD A2 – A3) zu einer deutlichen Unterschreitung der Immissionsrichtwerte 

führt 

 der Schienenverkehr (BILD A4 - A5) die stärkste Emissionsquelle – für das betrachtete Gebiet 

– darstellt. Es sind erhebliche Überschreitungen der Orientierungswerte für den Tag- und 

Nachtzeitraum im Südosten des B-Plan Gebiets zu erwarten 

 der Straßenverkehr (BILD A6 – A7) der Naumburgerstraße zu einer Überschreitung der 

Orientierungswerte tags / nachts im Nordwesten des B-Plan Gebiets führt. 

 

Aufbauend auf dem Ergebnis, dass der Schienenverkehr die stärkste schalltechnische Belastung 

darstellt, wurden verschiedene Ausführungen einer Lärmschutzwand im Osten des Gebiets im 

schalltechnischen Modell angesetzt. Als Ergebnis aus den Untersuchungen der Immissionssituationen 

für verschiedene Lärmschutzwand-Varianten ist zu konstatieren, dass  

 

 am Immissionsort IO-01 eine Lärmschutzwand h = 14 m notwendig wäre, um in allen 

Geschossen einen Beurteilungspegel Lr,Schiene, nachts ≤ 50 dB(A) zu erreichen 

 am Immissionsort IO-05/06 eine Verlängerung der Lärmschutzwand im Norden eine größere 

abschirmende Wirkung entfaltet, als eine reine Erhöhung 

 durch eine Ausführung der Lärmschutzwand entsprechend Variante 1a oder Variante 2 

zumindest im EG und 1. OG die Orientierungswerte für Mischgebiete im Tagzeitraum 

unterschritten werden. 
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1 AUFGABENSTELLUNG 

 

Die Stadt Jena plant den Entwurf zum B-Plan Nr. B-Zw 06 „Am Oelste - Neues Wohnen Jena-

Zwätzen“ aufzustellen. Hierzu ist - im Rahmen dieser schalltechnischen Untersuchung - die Immission 

für das geplante Wohngebiet im Bereich des B – Plangebiets zu ermitteln und zu beurteilen.  

 

In diesem Teil wird untersucht: 

 Flächendeckende Schallimmissionsberechnung unter Berücksichtigung der Lärmschutzwand 

Variante 1a aus Teil A 

 Beurteilungspegel an den Immissionsorten 

 Lärmpegelbereiche und Maßgebliche Außenlärmpegel 

 

 

2 BEARBEITUNGSGRUNDLAGEN 

2.1 VORSCHRIFTEN, NORMEN, RICHTLINIEN UND LITERATUR 

 

/1/  BImSchG Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 

Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche 

Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG); 

Ausfertigungsdatum: 15.03.1974; in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), das durch 

Artikel 1 des Gesetzes vom 20. November 2014 (BGBl. I S. 1740) 

geändert worden ist 

/2/  BauGB Baugesetzbuch; Ausfertigungsdatum: 23.06.1960; in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), das 

zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. November 2014 (BGBl. I 

S. 1748) geändert worden ist 

/3/  BauNVO Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 

(Baunutzungsverordnung - BauNVO); Ausfertigungsdatum: 

26.06.1962; in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 

1990 (BGBl. I S. 132), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 

2013 (BGBl. I S. 1548) geändert worden ist 

/4/  ISO 9613, Teil 2 Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien - Teil 2: 

Allgemeines Berechnungsverfahren; Ausgabedatum: 1999-10 

/5/  TA Lärm Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm; 26. August 1998 

/6/  DIN 18005, Bbl 1 Schallschutz im Städtebau; Berechnungsverfahren; Schalltechnische 

Orientierungswerte für die städtebauliche Planung, Ausgabedatum 

1987-05 

/7/  DIN 4109 Schallschutz im Hochbau - Anforderungen und Nachweise, 
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Ausgabedatum 1989-11 

/8/  Kommentar zur 

BauNVO 

Fickert/Fieseler, 2014, Baunutzungsverordnung, Kommentar unter 

besonderer Berücksichtigung des deutschen und gemeinschaftlichen 

Umweltschutzes 

 

 

3 LÖSUNGSANSATZ 

 

In Teil B werden die Beurteilungspegel für den Tag/Nachtzeitraum flächendeckend unter 

Berücksichtigung der geplanten Bebauung berechnet. Darüber hinaus wurde als Ergebnis der 

Untersuchungen in Teil A mit dem Auftraggeber abgestimmt, dass eine Lärmschutzwand 

entsprechend der Variante 1a mit einer Höhe hLSW = 4 m über Gleis, 10,5 m entfernt von der 

Gleismitte und einer Länge von 290 m zum Ansatz gebracht werden soll. (Lage s. BILD B1). Im 

folgenden Abschnitt 4 werden die Beurteilungspegel an den Immissionsorten ausgewiesen. Zur 

Dimensionierung der transparenten Außenbauteile wird im Abschnitt 5 der maßgebliche 

Außenlärmpegel an den Immissionsorten berechnet und das erforderliche resultierende Schalldämm-

Maß der Fassaden ausgewiesen. 

 

 Eine allgemeine Situationsbeschreibung und der Emissionsansatz sind dem dieser Betrachtung 

vorangestellten Prolog, Abschnitt 3 zu entnehmen 
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4 FLÄCHENDECKENDE BERECHNUNG 

4.1 BERECHNUNGSPRÄMISSEN 

 

Die Berechnungen wurden mit dem Programmsystem LIMA durchgeführt. Grundlage sind die 

Berechnungsverfahren zur Ermittlung der Beurteilungspegel  

 

• RLS 90   für den Straßenverkehr 

• Schall 03 -14  für den Schienenverkehr 

• DIN 18005  für das Gewerbe 

 

Folgende Prämissen liegen der Berechnung zugrunde: 

 

 Flächendeckende Berechnung (Isophonen): 

Immissionshöhe 5,8 m (entspricht 1. OG) 

Rasterweite 5,0 m 

 

 

4.2 ERGEBNISSE 

 

Um einen Eindruck der zu erwartenden Immissionen in dem geplanten Baugebiet unter 

Berücksichtigung der Lärmschutzwand und der geplanten Bebauung zu erhalten, werden in den 

BILDERN Isophonenkarten für folgende Emissions-Situationen ausgewiesen (TABELLE 1): 

 

TABELLE 1: Auflistung der Bilder freie Schallausbreitung, verschiedene Emissionssituationen 

BILD Emittenten Beurteilungszeitraum Lärmschutzwand Geplante 

Bebauung 

1 2 3 4 5 

BILD B1 -- (Immissionsorte) -- (Immissionsorte) Variante 1a Ja 

BILD B2 / BILD B3 Schiene tags / nachts Variante 1a Ja 

BILD B4 / BILD B5 Straße tags / nachts Variante 1a Ja 

BILD B6 / BILD B7 Gewerbe tags / nachts Variante 1a Ja 

 

Aufbauend auf den Isophonenkarten (BILD B1 – B7) ist zu konstatieren, dass: 

 

 An den Bebauungsgrenzen im Westen (Naumburger Straße) und Osten (DB-Strecke) die 

höchsten Beurteilungspegel zu erwarten sind. 

 Das Gewerbe schalltechnisch zu vernachlässigen ist, da es zusätzlich durch die schienenseitige 

Lärmschutzwand abgeschirmt wird.  
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5 BEURTEILUNGSPEGEL AN DEN IMMISSIONSORTEN 

5.1 BERECHNUNGSPRÄMISSEN 

 

Die Berechnungen wurden mit dem Programmsystem LIMA durchgeführt. Grundlage sind die 

Berechnungsverfahren zur Ermittlung der Beurteilungspegel  

 

• RLS 90   für den Straßenverkehr 

• Schall 03-14  für den Schienenverkehr 

• DIN 18005   für das Gewerbe 

 

Folgende Prämissen liegen der Berechnung zugrunde: 

 

• Einzelpunktberechnung: 

 Lage der Immissionsorte: freie Aufpunkte an den Baugrenzen, 0,5 m Abstand zur Wand, 

siehe BILD B1 

 Aufpunkthöhe entsprechend der Geschosse
1
 

 

 

5.2 BEURTEILUNGSPEGEL VERKEHR 

 

In der folgenden TABELLE 2 sind die Beurteilungspegel Lr,Verkehr für die Immissionsorte (IO) 

ausgewiesen (siehe auch BILD B1 und den Orientierungswerten nach DIN 18005 Bbl. 1 für ein 

„Allgemeines Wohngebiet (WA)“ und ein „Mischgebiet (MI)“ Beurteilungszeitraum tags und nachts 

gegenüber gestellt.. Die Anteiligen Pegel der Verkehrsarten Schienen - bzw. Straßenlärm sind 

detailliert in ANLAGE 1, TABELLE 5 ausgewiesen. 

  

                                                      
1
 Laut Auftraggeber werden die geplanten Gebäude auf einen Sockel von ca. 0,6 m gestellt, der 

Aufpunkt für das EG befindet sich in 3,4 m Höhe (2,8 m + 0,6 m), zzgl. 3 m für jedes weitere 

Geschoss. 
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TABELLE 2: Einzelpunktberechnung, Beurteilungspegel an den Immissionsorten, Verkehr 

Immissions-Ort 
(IO) 

Etage/ 
Fassade 

ORW 
Tags  

WA (MI) 
ORW 

Nachts WA(MI) 

Verkehr 
Immis. 

tags, Summe 

Verkehr 
Immis. 
nachts, 
Summe 

 
  LORW, tag LORW, nacht Lr, Verkehr,tag Lr,Verk,nacht 

  
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] 

1 2 3 4 5 6 

IO-01 EG / OSO 55 (60) 45 (50) 56,3 54,5 

IO-01 1.OG / OSO 55 (60) 45 (50) 59,2 58,1 

IO-01 2.OG / OSO 55 (60) 45 (50) 63,4 62,6 

IO-01 3.OG / OSO 55 (60) 45 (50) 67,9 67,2 

IO-01 4.OG / OSO 55 (60) 45 (50) 69,6 68,9 

IO-02 EG / WNW 55 (60) 45 (50) 44,5 43,7 

IO-02 1.OG / WNW 55 (60) 45 (50) 45,9 44,9 

IO-03 EG / OSO 55 (60) 45 (50) 42,0 41,1 

IO-03 1.OG / OSO 55 (60) 45 (50) 43,6 42,6 

IO-04 2.OG / OSO 55 (60) 45 (50) 45,5 44,5 

IO-05 EG / NNO 55 (60) 45 (50) 53,1 52,4 

IO-05 1.OG / NNO 55 (60) 45 (50) 54,7 54,0 

IO-05 2.OG / NNO 55 (60) 45 (50) 57,3 56,6 

IO-06 3.OG / NNO 55 (60) 45 (50) 59,8 59,1 

IO-07 EG / WNW 55 (60) 45 (50) 62,7 54,5 

IO-07 1.OG / WNW 55 (60) 45 (50) 63,1 54,8 

IO-07 2.OG / WNW 55 (60) 45 (50) 63,1 54,8 

IO-07 3.OG / WNW 55 (60) 45 (50) 62,9 54,6 

IO-08 EG / WNW 55 (60) 45 (50) 38,5 35,7 

IO-08 1.OG / WNW 55 (60) 45 (50) 39,9 36,5 

IO-09 2.OG / WNW 55 (60) 45 (50) 41,7 37,9 

IO-10 EG / SSW 55 (60) 45 (50) 53,9 46,1 

IO-10 1.OG / SSW 55 (60) 45 (50) 54,0 46,5 

IO-10 2.OG / SSW 55 (60) 45 (50) 54,0 46,9 

IO-10 3.OG / SSW 55 (60) 45 (50) 54,2 47,5 

IO-10 4.OG / SSW 55 (60) 45 (50) 54,4 48,2 

IO-10 5.OG / SSW 55 (60) 45 (50) 54,8 49,4 

IO-11 EG / SSW 55 (60) 45 (50) 55,8 48,6 
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TABELLE (FORTSETZUNG): Einzelpunktberechnung, Beurteilungspegel an den IO, Verkehr,  

Immissions-Ort 
(IO) 

Etage/ 
Fassade 

ORW 
tags 

ORW 
nachts 

Verkehr 
Immis. 

tags, Summe 

Verkehr 
Immis. 
nachts, 
Summe 

 
  LORW, tag LORW, nacht Lr, Verkehr,tag Lr,Verk,nacht 

  
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] 

1 2 3 4 5 6 

IO-11 1.OG / SSW 55 (60) 45 (50) 55,5 48,7 

IO-11 2.OG / SSW 55 (60) 45 (50) 55,0 49,7 

IO-11 3.OG / SSW 55 (60) 45 (50) 54,9 50,9 

IO-11 4.OG / SSW 55 (60) 45 (50) 55,0 51,7 

IO-11 5.OG / SSW 55 (60) 45 (50) 55,8 53,3 

IO-12 EG / SSW 55 (60) 45 (50) 49,9 46,5 

IO-12 1.OG / SSW 55 (60) 45 (50) 51,4 48,8 

IO-12 2.OG / SSW 55 (60) 45 (50) 52,2 50,0 

IO-13 EG / OSO 55 (60) 45 (50) 55,8 55,1 

IO-13 1.OG / OSO 55 (60) 45 (50) 61,2 60,4 

IO-13 2.OG / OSO 55 (60) 45 (50) 66,5 65,7 

IO-14 EG / SSW 55 (60) 45 (50) 55,9 50,0 

IO-14 1.OG / SSW 55 (60) 45 (50) 55,7 50,7 

IO-14 2.OG / SSW 55 (60) 45 (50) 55,8 52,2 

IO-14 3.OG / SSW 55 (60) 45 (50) 56,6 54,3 

IO-15 EG / SSW 55 (60) 45 (50) 55,8 47,8 

IO-15 1.OG / SSW 55 (60) 45 (50) 56,5 48,6 

IO-15 2.OG / SSW 55 (60) 45 (50) 56,9 49,4 

IO-15 3.OG / SSW 55 (60) 45 (50) 56,8 49,6 

IO-16 EG / WNW 55 (60) 45 (50) 63,9 55,6 

IO-16 1.OG / WNW 55 (60) 45 (50) 63,9 55,7 

IO-16 2.OG / WNW 55 (60) 45 (50) 63,7 55,4 

IO-16 3.OG / WNW 55 (60) 45 (50) 63,3 55,0 

IO-16 4.OG / WNW 55 (60) 45 (50) 63,0 55,0 

IO-17 EG / NNO 55 (60) 45 (50) 49,4 48,5 

IO-17 1.OG / NNO 55 (60) 45 (50) 49,6 48,8 

IO-17 2.OG / NNO 55 (60) 45 (50) 49,8 49,0 

IO-18 3. OG / NNO 55 (60) 45 (50) 50,3 49,2 
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TABELLE (FORTSETZUNG): Einzelpunktberechnung, Beurteilungspegel an den IO, Verkehr,  

Immissions-Ort 
(IO) 

Etage/ 
Fassade 

ORW 
tags 

ORW 
nachts 

Verkehr 
Immis. 

tags, Summe 

Verkehr 
Immis. 
nachts, 
Summe 

 
  LORW, tag LORW, nacht Lr, Verkehr,tag Lr,Verk,nacht 

  
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] 

1 2 3 4 5 6 

IO-19 EG / NNO 55 (60) 45 (50) 52,3 51,6 

IO-19 1.OG / NNO 55 (60) 45 (50) 52,7 51,9 

IO-19 2.OG / NNO 55 (60) 45 (50) 53,1 52,3 

IO-20 3.OG / NNO 55 (60) 45 (50) 53,3 52,6 

IO-21 EG / SSW 55 (60) 45 (50) 55,6 50,8 

IO-21 1.OG / SSW 55 (60) 45 (50) 55,9 52,3 

IO-21 2.OG / SSW 55 (60) 45 (50) 57,1 54,9 

IO-22 3.OG / SSW 55 (60) 45 (50) 59,2 58,0 

 

 Orientierungswert (ORW) WA eingehalten 

 Orientierungswert (ORW) MI eingehalten 

 Orientierungswert (ORW) MI überschritten 

 

Der TABELLE 2 ist zu entnehmen, dass die Orientierungswerte (ORW) an vielen Immissionsorten (IO) 

nicht eingehalten werden.  

 

 An den innenhofseitig gelegenen Immissionsorten IO-02, IO-03, IO04, IO-08, IO09 wird der 

ORW für WA eingehalten 

 An IO-01 und IO-13 (schienenseitig) wird der ORW MI für den Beurteilungszeitraum tags im EG 

(IO-13) bzw. EG und1.OG (IO-01) eingehalten. Im Vergleich zu den höheren Geschossen lässt 

sich die abschirmende Wirkung der Lärmschutzwand deutlich (≈ 10 dB) ablesen. Nachts 

werden die ORW überschritten. 

 An IO-05 und IO-06 wird der ORW für MI im Beurteilungszeitraum nachts überschritten. 

 Der IO-07 und der IO-16 überschreiten den ORW, diese IO liegen direkt an der Naumburger 

Straße. 

 An den IO-10, IO-12, IO-15, IO-17, IO-18 wird der ORW für MI eingehalten.  

 Am IO-11 und IO-14 wird der ORW für MI im Nachtzeitraum in den oberen Geschossen 

überschritten – die unteren Geschosse werden durch die LSW abgeschirmt. 

 An IO-19 bis IO-22 werden die ORW im Nachtzeitraum überschritten  
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5.3 BEURTEILUNGSPEGEL GEWERBE 

 

In der TABELLE 3 sind die Beurteilungspegel Lr,Gewerbe an den IO ausgewiesen (s. Bild B1) und den 

Immissionsrichtwerten (IRW) nach TA Lärm für ein „Allgemeines Wohngebiet“, gegenüber gestellt.  

 

TABELLE 3: Einzelpunktberechnung, Beurteilungspegel an den Immissionsorten, Gewerbe 

Immissions-Ort 
(IO) 

Etage/ 
Fassade 

IRW 
Tags 
WA 

IRW 
Nachts 

WA 

Gewerbe 
Immis. 
tags 

Gewerbe 
Immis. 
nachts 

 
  LIRW, tag LIRW, nacht Lr,Gewerbe,tag Lr,Gewerbe,nacht 

  
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] 

1 2 3 4 5 6 

IO-01 EG / OSO 55 40 47,3 32,3 

IO-01 1.OG / OSO 55 40 48,3 33,3 

IO-01 2.OG / OSO 55 40 49,0 34,0 

IO-01 3.OG / OSO 55 40 49,3 34,3 

IO-01 4.OG / OSO 55 40 49,6 34,6 

IO-02 EG / WNW 55 40 27,4 12,4 

IO-02 1.OG / WNW 55 40 35,8 20,8 

IO-03 EG / OSO 55 40 34,8 19,8 

IO-03 1.OG / OSO 55 40 38,7 23,7 

IO-04 2.OG / OSO 55 40 41,6 26,6 

IO-05 EG / NNO 55 40 23,7 8,7 

IO-05 1.OG / NNO 55 40 26,7 11,7 

IO-05 2.OG / NNO 55 40 41,4 26,4 

IO-06 3.OG / NNO 55 40 40,8 25,8 

IO-07 EG / WNW 55 40 21,7 6,7 

IO-07 1.OG / WNW 55 40 21,7 6,7 

IO-07 2.OG / WNW 55 40 23,0 8,0 

IO-07 3.OG / WNW 55 40 32,8 17,8 

IO-08 EG / WNW 55 40 23,8 8,8 

IO-08 1.OG / WNW 55 40 30,2 15,2 

IO-09 2.OG / WNW 55 40 31,9 16,9 

IO-10 EG / SSW 55 40 34,0 19,0 

IO-10 1.OG / SSW 55 40 37,4 22,4 
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TABELLE (FORTSETZUNG): Einzelpunktberechnung, Beurteilungspegel an den IO, Gewerbe 

Immissions-Ort 
(IO) 

Etage/ 
Fassade 

IRW 
Tags 
WA 

IRW 
Nachts 

WA 

Gewerbe 
Immis. 
tags 

Gewerbe 
Immis. 
nachts 

 
  LIRW, tag LIRW, nacht Lr,Gewerbe,tag Lr,Gewerbe,nacht 

  
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] 

1 2 3 4 5 6 

IO-10 2.OG / SSW 55 40 40,1 25,1 

IO-10 3.OG / SSW 55 40 42,2 27,2 

IO-10 4.OG / SSW 55 40 43,6 28,6 

IO-10 5.OG / SSW 55 40 44,1 29,1 

IO-11 EG / SSW 55 40 38,9 23,9 

IO-11 1.OG / SSW 55 40 42,2 27,2 

IO-11 2.OG / SSW 55 40 44,1 29,1 

IO-11 3.OG / SSW 55 40 45,1 30,1 

IO-11 4.OG / SSW 55 40 46,1 31,1 

IO-11 5.OG / SSW 55 40 47,0 32,0 

IO-12 EG / SSW 55 40 46,2 31,2 

IO-12 1.OG / SSW 55 40 46,5 31,5 

IO-12 2.OG / SSW 55 40 47,0 32,0 

IO-13 EG / OSO 55 40 49,5 34,5 

IO-13 1.OG / OSO 55 40 51,0 36,0 

IO-13 2.OG / OSO 55 40 51,9 36,9 

IO-14 EG / SSW 55 40 43,6 28,6 

IO-14 1.OG / SSW 55 40 44,4 29,4 

IO-14 2.OG / SSW 55 40 45,4 30,4 

IO-14 3.OG / SSW 55 40 46,2 31,2 

IO-15 EG / SSW 55 40 37,1 22,1 

IO-15 1.OG / SSW 55 40 40,3 25,3 

IO-15 2.OG / SSW 55 40 41,6 26,6 

IO-15 3.OG / SSW 55 40 42,4 27,4 

IO-16 EG / WNW 55 40 20,8 5,8 

IO-16 1.OG / WNW 55 40 20,8 5,8 

IO-16 2.OG / WNW 55 40 21,3 6,3 

IO-16 3.OG / WNW 55 40 24,3 9,3 

IO-16 4.OG / WNW 55 40 39,4 24,4 
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TABELLE (FORTSETZUNG): Einzelpunktberechnung, Beurteilungspegel an den IO, Gewerbe 

Immissions-Ort 
(IO) 

Etage/ 
Fassade 

IRW 
Tags 
WA 

IRW 
Nachts 

WA 

Gewerbe 
Immis. 
tags 

Gewerbe 
Immis. 
nachts 

 
  LIRW, tag LIRW, nacht Lr,Gewerbe,tag Lr,Gewerbe,nacht 

  
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] 

1 2 3 4 5 6 

IO-17 EG / NNO 55 40 20,7 5,7 

IO-17 1.OG / NNO 55 40 21,4 6,4 

IO-17 2.OG / NNO 55 40 27,8 12,8 

IO-18 3. OG / NNO 55 40 31,0 16,0 

IO-19 EG / NNO 55 40 21,9 6,9 

IO-19 1.OG / NNO 55 40 22,0 7,0 

IO-19 2.OG / NNO 55 40 26,8 11,8 

IO-20 3.OG / NNO 55 40 34,7 19,7 

IO-21 EG / SSW 55 40 38,1 23,1 

IO-21 1.OG / SSW 55 40 38,6 23,6 

IO-21 2.OG / SSW 55 40 39,3 24,3 

IO-22 3.OG / SSW 55 40 41,4 26,4 

 

Der TABELLE 3 ist zu entnehmen, dass im Beurteilungszeitraum tags und nachts der 

Immissionsrichtwert (IRW) für ein „Allgemeines Wohngebiet“ an allen Immissionsorten (IO) 

eingehalten wird.  
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6 BERECHNUNG DER LÄRMPEGELBEREICHE 

6.1 MAßGEBLICHER AUßENLÄRMPEGEL 

 

Zur Bestimmung der maßgeblichen Außenlärmpegel in TABELLE 4 sind die Beurteilungspegel für den 

Tagzeitraum nach DIN 4109, Absatz 5.5.2 und Absatz 5.5.3 heranzuziehen. Die Beurteilungspegel 

Lr,Verkehr des Verkehrs werden durch energetische Summation der anteiligen Beurteilungspegel des 

Straßen- und Schienenverkehrs (Lr,Str / Lr,Sch) ermittelt. Die resultierenden Außenlärmpegel Verkehr 

berechnen sich nach /7/ durch Addition von 3 dB(A) auf die Beurteilungspegel La,Verkehr = Lr,Verkehr + 3 

dB. In die Berechnung des maßgeblichen Außenlärmpegels La werden die Beurteilungspegel Lr,Gewerbe 

der gewerblichen Immission einbezogen. Für diese maßgeblichen Außenlärmpegel erfolgt die 

Zuordnung zu den entsprechenden Lärmpegelbereichen nach /7/, Tabelle 8. Für diese 

Lärmpegelbereiche werden die entsprechenden erforderlichen resultierenden Schalldämm – Maße 

R’w,res der Außenbauteile nach DIN 4109, Tabelle 8, zugewiesen. Dabei erfolgt keine Korrektur nach 

/7/, Tabelle 9. 

 

 

6.2 BERECHNUNGSERGEBNISSE 

 

In der TABELLE 4 sind die Beurteilungspegel, die maßgeblichen Außenlärmpegel und die 

Lärmpegelbereiche (LPB) für die Immissionsorte (IO) zusammengefasst. Darüber hinaus sind die 

erforderlichen resultierenden Schalldämm-Maße erf. Rw,res zur Information mit ausgewiesen.  
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TABELLE 4: Beurteilungspegel, maßgebliche Außenlärmpegel, Lärmpegelbereiche an den IO 

  Lr,Str Lr,Sch La,Verkehr Lr,Gew La,maß LPB erf.Rw,res 

IO Lage [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]  [dB] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

IO-01 EG / OSO 50,4 55,1 59,3 47,3 60 II 30 

IO-01 1.OG / OSO 50,0 58,7 62,2 48,3 63 III 35 

IO-01 2.OG / OSO 48,5 63,3 66,4 49,0 67 IV 40 

IO-01 3.OG / OSO 47,3 67,9 70,9 49,3 71 V 45 

IO-01 4.OG / OSO 46,8 69,6 72,6 49,6 73 V 45 

IO-02 EG / WNW 30,6 44,3 47,5 27,4 48 I 30 

IO-02 1.OG / WNW 34,3 45,6 48,9 35,8 50 I 30 

IO-03 EG / OSO 27,4 41,8 45,0 34,8 46 I 30 

IO-03 1.OG / OSO 31,8 43,3 46,6 38,7 48 I 30 

IO-04 2.OG / OSO 33,9 45,2 48,5 41,6 50 I 30 

IO-05 EG / NNO 22,5 53,1 56,1 23,7 57 II 30 

IO-05 1.OG / NNO 24,4 54,7 57,7 26,7 58 II 30 

IO-05 2.OG / NNO 29,1 57,3 60,3 41,4 61 III 35 

IO-06 3.OG / NNO 33,4 59,8 62,8 40,8 63 III 35 

IO-07 EG / WNW 62,7 34,3 65,7 21,7 66 IV 40 

IO-07 1.OG / WNW 63,1 34,3 66,1 21,7 67 IV 40 

IO-07 2.OG / WNW 63,1 34,3 66,1 23,0 67 IV 40 

IO-07 3.OG / WNW 62,9 36,4 65,9 32,8 66 IV 40 

IO-08 EG / WNW 35,0 35,9 41,5 23,8 42 I 30 

IO-08 1.OG / WNW 37,4 36,4 42,9 30,2 44 I 30 

IO-09 2.OG / WNW 39,5 37,5 44,6 31,9 45 I 30 

IO-10 EG / SSW 53,8 38,8 56,9 34,0 57 II 30 

IO-10 1.OG / SSW 53,8 41,0 57,0 37,4 58 II 30 

IO-10 2.OG / SSW 53,7 42,5 57,0 40,1 58 II 30 

IO-10 3.OG / SSW 53,7 44,2 57,2 42,2 58 II 30 

IO-10 4.OG / SSW 53,8 45,7 57,4 43,6 58 II 30 

IO-10 5.OG / SSW 53,8 47,9 57,8 44,1 58 II 30 

IO-11 EG / SSW 55,5 44,4 58,8 38,9 59 II 30 

IO-11 1.OG / SSW 55,1 45,4 58,5 42,2 59 II 30 

IO-11 2.OG / SSW 54,0 48,4 58,1 44,1 59 II 30 

IO-11 3.OG / SSW 53,0 50,5 57,9 45,1 59 II 30 

IO-11 4.OG / SSW 52,3 51,7 58,0 46,1 59 II 30 
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TABELLE(FORTSETZUNG) Beurteilungspegel, maßgebliche Außenlärmpegel, LPB an den IO 

  Lr,Str Lr,Sch La,Verkehr Lr,Gew La,maß LPB erf.Rw,res 

IO Lage [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]  [dB] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

IO-11 5.OG / SSW 51,8 53,6 58,8 47,0 60 II 30 

IO-12 EG / SSW 47,2 46,5 52,9 46,2 54 I 30 

IO-12 1.OG / SSW 47,4 49,1 54,4 46,5 56 II 30 

IO-12 2.OG / SSW 47,7 50,3 55,2 47,0 56 II 30 

IO-13 EG / OSO 35,9 55,8 58,8 49,5 60 II 30 

IO-13 1.OG / OSO 35,7 61,1 64,2 51,0 65 III 35 

IO-13 2.OG / OSO 41,6 66,5 69,5 51,9 70 IV 40 

IO-14 EG / SSW 55,1 48,2 58,9 43,6 60 II 30 

IO-14 1.OG / SSW 54,4 49,7 58,7 44,4 59 II 30 

IO-14 2.OG / SSW 53,4 52,1 58,8 45,4 60 II 30 

IO-14 3.OG / SSW 52,4 54,6 59,6 46,2 60 II 30 

IO-15 EG / SSW 55,8 37,8 58,9 37,1 59 II 30 

IO-15 1.OG / SSW 56,4 40,4 59,5 40,3 60 II 30 

IO-15 2.OG / SSW 56,7 43,6 59,9 41,6 60 II 30 

IO-15 3.OG / SSW 56,5 44,8 59,8 42,4 60 II 30 

IO-16 EG / WNW 63,9 33,7 66,9 20,8 67 IV 40 

IO-16 1.OG / WNW 63,9 33,7 66,9 20,8 67 IV 40 

IO-16 2.OG / WNW 63,7 33,7 66,7 21,3 67 IV 40 

IO-16 3.OG / WNW 63,3 33,8 66,3 24,3 67 IV 40 

IO-16 4.OG / WNW 62,9 45,8 66,0 39,4 66 IV 40 

IO-17 EG / NNO 28,1 49,3 52,4 20,7 53 I 30 

IO-17 1.OG / NNO 30,1 49,5 52,6 21,4 53 I 30 

IO-17 2.OG / NNO 33,8 49,7 52,8 27,8 53 I 30 

IO-18 3. OG / NNO 39,9 49,9 53,3 31,0 54 I 30 

IO-19 EG / NNO 24,7 52,3 55,3 21,9 56 II 30 

IO-19 1.OG / NNO 26,7 52,7 55,7 22,0 56 II 30 

IO-19 2.OG / NNO 30,5 53,1 56,1 26,8 57 II 30 

IO-20 3.OG / NNO 33,8 53,3 56,3 34,7 57 II 30 

IO-21 EG / SSW 54,3 49,9 58,6 38,1 59 II 30 

IO-21 1.OG / SSW 53,6 52,1 58,9 38,6 59 II 30 

IO-21 2.OG / SSW 52,4 55,4 60,1 39,3 61 III 35 

IO-22 3.OG / SSW 48,9 58,7 62,2 41,4 63 III 35 
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In TABELLE 4 ist der maßgebliche Außenlärmpegel, die Lärmpegelbereiche (LPB) und die daraus 

resultierende erforderliche Schalldämmung der Außenfassaden für „Aufenthaltsräume in Wohnungen 

und ähnliches“ ausgewiesen. Die höchste schalltechnische Belastung liegt demnach in den oberen 

Geschossen am IO-01 vor (LPB V). An den Immissionsorten IO-07 und IO-16 ist LPB IV berechnet 

worden. 

 

Da für die Gebäude im Plangebiet noch keine endgültig definierten Grundrisse vorliegen, sind die 

erforderlichen resultierenden Schalldämm – Maße erf. R´W,res der Außenbauteile für 

Aufenthaltsräume in Wohnungen und ähnliches nach DIN 4109, Tabelle 8, Spalte 4 zur Beurteilung 

heranzuziehen. Korrekturwerte aus Tabelle 9, DIN 4109, werden nicht berücksichtigt. 

 

 

7 LÄRMMINDERUNGSMAßNAHMEN 

 

An einigen Immissionsorten werden die Orientierungswerte überschritten. Da diese Überschreitung 

auf die Emittentengruppe „Verkehr“ zurückzuführen ist, sind passive Lärmschutzmaßnahmen für 

schutzbedürftige Räume im Sinne der DIN 4109 (z.B. Schlafräume, Kinderzimmer) zulässig. Um für 

schutzbedürftige Räume im Sinne der DIN 4109 (z.B. Schlafräume, Kinderzimmer) die im 

Nachtzeitraum benötigte Durchlüftung zu garantieren, sind lärmgedämmte Lüftungseinrichtungen zu 

konzipieren. Genaue Anforderungen an den Schallschutz für schutzbedürftige Räume sind in 

Abschnitt 6 des PROLOGs formuliert. 

 

Der Immissionsrichtwert der TA Lärm für allgemeines Wohngebiet [IRW tags = 55 dB(A), IRWnachts = 45 

dB(A)] wird vom geplanten Gewerbe unterschritten. Lärmmindernde Maßnahmen sind für das 

geplante bzw. vorhandene Gewerbe nicht zu treffen.  
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8 ZUSAMMENFASSUNG 

 

Die Stadt Jena plant den Entwurf zum Bebauungsplan „Neues Wohnen in Jena-Zwätzen“ aufzustellen. 

Hierzu ist - im Rahmen dieser schalltechnischen Untersuchung - die Immission für das geplante 

Wohngebiet im Bereich des B – Plangebiets zu ermitteln und zu beurteilen.  

 

In Teil B wurde untersucht: 

 Flächendeckende Schallimmissionsberechnung unter Berücksichtigung der Lärmschutzwand 

Variante 1a aus Teil A 

 Beurteilungspegel an den Immissionsorten 

 Lärmpegelbereiche und Maßgebliche Außenlärmpegel 

 

Aufbauend auf den Isophonenkarten (BILD B1 – B7) ist zu konstatieren, dass: 

 

 An den Bebauungsgrenzen im Westen (Naumburger Straße) und Osten (DB-Strecke) die 

höchsten Beurteilungspegel zu erwarten sind. 

 Das Gewerbe schalltechnisch zu vernachlässigen ist, da es zusätzlich über durch die 

schienenseitige Lärmschutzwand abgeschirmt wird 

 

Die Beurteilungspegel LR an den Immissionsorten  sind in TABELLE 2 dargestellt und mit den 

Orientierungswerten verglichen worden. Darüber hinaus sind die Anteiligen Pegel (Schiene / Straße) 

in TABELLE 5 ANLAGE 1 detailliert ausgewiesen. Aus den Berechnungen geht hervor, dass 

 

 An der östlichen Fassade (IO-01) die Orientierungswerte in den oberen Geschossen tags und 

nachts überschritten werden – bedingt durch den Schienenverkehr 

 An der westlichen Fassade (IO-07, IO-16) die Orientierungswerte in allen Geschossen tags und 

nachts überschritten werden – bedingt durch den Verkehr auf der Naumburger Straße 

 

In TABELLE 4 ist der maßgebliche Außenlärmpegel, die Lärmpegelbereiche (LPB) und die daraus 

resultierende erforderliche Schalldämmung der Außenfassaden für „Aufenthaltsräume in Wohnungen 

und ähnliches“ ausgewiesen. Die höchste schalltechnische Belastung liegt demnach in den oberen 

Geschossen am IO-01 vor (LPB V). An den Immissionsorten IO-07 und IO-16 ist LPB IV berechnet 

worden. 
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ANLAGE 1 DETAILLIERTE BERECHNUNGSERGEBNISSE  

TABELLE 5: Einzelpunktberechnung, Immissionen Straße / Schiene an den Immissionsorten (IO), 

Verkehr 

Immissio
ns-Ort 
(IO) 

Etage/ 
Fassade 

Schiene 
Immis. 
Tag 

Schiene 
Immis. 
Nacht 

Straße 
Immis. 
Tag 

Straße 
Immis. 
Nacht 

Verkehr 
Immis. 
Tag 

Verkehr 
Immis. 
Nacht 

 
  Lr,Sch,tag Lr,Sch,nacht Lr,Str,tag Lr,Str,nacht Lr,Verkehr,tag Lr,Verk,nacht 

  
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

IO-01 EG / OSO 55,1 54,3 50,4 42,3 56,3 54,5 

IO-01 1.OG / OSO 58,7 58,0 50,0 41,9 59,2 58,1 

IO-01 2.OG / OSO 63,3 62,5 48,5 40,4 63,4 62,6 

IO-01 3.OG / OSO 67,9 67,2 47,3 39,2 67,9 67,2 

IO-01 4.OG / OSO 69,6 68,9 46,8 38,6 69,6 68,9 

IO-02 EG / WNW 44,3 43,6 30,6 22,3 44,5 43,7 

IO-02 1.OG / WNW 45,6 44,8 34,3 26,1 45,9 44,9 

IO-03 EG / OSO 41,8 41,1 27,4 19,1 42,0 41,1 

IO-03 1.OG / OSO 43,3 42,6 31,8 23,5 43,6 42,6 

IO-04 2.OG / OSO 45,2 44,5 33,9 25,6 45,5 44,5 

IO-05 EG / NNO 53,1 52,4 22,5 14,1 53,1 52,4 

IO-05 1.OG / NNO 54,7 54,0 24,4 16,1 54,7 54,0 

IO-05 2.OG / NNO 57,3 56,6 29,1 20,8 57,3 56,6 

IO-06 3.OG / NNO 59,8 59,1 33,4 25,1 59,8 59,1 

IO-07 EG / WNW 34,3 33,5 62,7 54,4 62,7 54,5 

IO-07 1.OG / WNW 34,3 33,5 63,1 54,8 63,1 54,8 

IO-07 2.OG / WNW 34,3 33,5 63,1 54,8 63,1 54,8 

IO-07 3.OG / WNW 36,4 35,7 62,9 54,6 62,9 54,6 

IO-08 EG / WNW 35,9 35,1 35,0 26,7 38,5 35,7 

IO-08 1.OG / WNW 36,4 35,6 37,4 29,1 39,9 36,5 

IO-09 2.OG / WNW 37,5 36,8 39,5 31,3 41,7 37,9 

IO-10 EG / SSW 38,8 38,1 53,8 45,3 53,9 46,1 

IO-10 1.OG / SSW 41,0 40,3 53,8 45,4 54,0 46,5 

IO-10 2.OG / SSW 42,5 41,8 53,7 45,3 54,0 46,9 

IO-10 3.OG / SSW 44,2 43,5 53,7 45,3 54,2 47,5 

IO-10 4.OG / SSW 45,7 44,9 53,8 45,4 54,4 48,2 

IO-10 5.OG / SSW 47,9 47,2 53,8 45,5 54,8 49,4 
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IO-11 EG / SSW 44,4 43,6 55,5 47,0 55,8 48,6 

IO-11 1.OG / SSW 45,4 44,6 55,1 46,6 55,5 48,7 

IO-11 2.OG / SSW 48,4 47,7 54,0 45,5 55,0 49,7 

IO-11 3.OG / SSW 50,5 49,8 53,0 44,5 54,9 50,9 

IO-11 4.OG / SSW 51,7 50,9 52,3 43,8 55,0 51,7 

IO-11 5.OG / SSW 53,6 52,9 51,8 43,3 55,8 53,3 

IO-12 EG / SSW 46,5 45,7 47,2 39,0 49,9 46,5 

IO-12 1.OG / SSW 49,1 48,3 47,4 39,2 51,4 48,8 

IO-12 2.OG / SSW 50,3 49,6 47,7 39,4 52,2 50,0 

IO-13 EG / OSO 55,8 55,1 35,9 27,7 55,8 55,1 

IO-13 1.OG / OSO 61,1 60,4 35,7 27,5 61,2 60,4 

IO-13 2.OG / OSO 66,5 65,7 41,6 33,3 66,5 65,7 

IO-14 EG / SSW 48,2 47,4 55,1 46,6 55,9 50,0 

IO-14 1.OG / SSW 49,7 49,0 54,4 45,9 55,7 50,7 

IO-14 2.OG / SSW 52,1 51,4 53,4 44,9 55,8 52,2 

IO-14 3.OG / SSW 54,6 53,9 52,4 44,0 56,6 54,3 

IO-15 EG / SSW 37,8 37,1 55,8 47,4 55,8 47,8 

IO-15 1.OG / SSW 40,4 39,7 56,4 48,1 56,5 48,6 

IO-15 2.OG / SSW 43,6 42,9 56,7 48,3 56,9 49,4 

IO-15 3.OG / SSW 44,8 44,1 56,5 48,2 56,8 49,6 

IO-16 EG / WNW 33,7 33,0 63,9 55,6 63,9 55,6 

IO-16 1.OG / WNW 33,7 33,0 63,9 55,6 63,9 55,7 

IO-16 2.OG / WNW 33,7 33,0 63,7 55,4 63,7 55,4 

IO-16 3.OG / WNW 33,8 33,0 63,3 55,0 63,3 55,0 

IO-16 4.OG / WNW 45,8 45,1 62,9 54,6 63,0 55,0 

IO-17 EG / NNO 49,3 48,5 28,1 19,8 49,4 48,5 

IO-17 1.OG / NNO 49,5 48,8 30,1 21,8 49,6 48,8 

IO-17 2.OG / NNO 49,7 49,0 33,8 25,5 49,8 49,0 

IO-18 3. OG / NNO 49,9 49,1 39,9 31,6 50,3 49,2 

IO-19 EG / NNO 52,3 51,6 24,7 16,4 52,3 51,6 

IO-19 1.OG / NNO 52,7 51,9 26,7 18,4 52,7 51,9 

IO-19 2.OG / NNO 53,1 52,3 30,5 22,1 53,1 52,3 

IO-20 3.OG / NNO 53,3 52,6 33,8 25,4 53,3 52,6 

IO-21 EG / SSW 49,9 49,2 54,3 45,8 55,6 50,8 

IO-21 1.OG / SSW 52,1 51,4 53,6 45,1 55,9 52,3 
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IO-21 2.OG / SSW 55,4 54,6 52,4 43,9 57,1 54,9 

IO-22 3.OG / SSW 58,7 58,0 48,9 40,5 59,2 58,0 
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1 AUFGABENSTELLUNG 

 

Die Stadt Jena plant den Entwurf zum B-Plan Nr. B-Zw 06 „Am Oelste - Neues Wohnen Jena-

Zwätzen“ aufzustellen. Hierzu ist - im Rahmen dieser schalltechnischen Untersuchung - die Immission 

für das geplante Wohngebiet im Bereich des B – Plangebiets zu ermitteln und zu beurteilen. In diesem 

Teil wird folgendes untersucht: 

 

 Exemplarische Bebauung – Schallschutz bei geringem Bauvorschritt 

 Maßgeblicher Außenlärmpegel ohne abschirmende Wirkung der Gebäude 

 

 

2 BEARBEITUNGSGRUNDLAGEN 

2.1 VORSCHRIFTEN, NORMEN, RICHTLINIEN UND LITERATUR 

 

/1/  BImSchG Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 

Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche 

Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG); 

Ausfertigungsdatum: 15.03.1974; in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), durch Artikel 1 

des Gesetzes vom 20. November 2014 (BGBl. I S. 1740) geändert  

/2/  BauGB Baugesetzbuch; Ausfertigungsdatum: 23.06.1960; in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), das 

zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. November 2014 (BGBl. I 

S. 1748) geändert worden ist 

/3/  BauNVO Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 

(Baunutzungsverordnung - BauNVO); Ausfertigungsdatum: 

26.06.1962; in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 

1990 (BGBl. I S. 132), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 

2013 (BGBl. I S. 1548) geändert worden ist 

/4/  ISO 9613, Teil 2 Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien - Teil 2: 

Allgemeines Berechnungsverfahren; Ausgabedatum: 1999-10 

/5/  TA Lärm Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm; 26. August 1998 

/6/  DIN 18005, Bbl 1 Schallschutz im Städtebau; Berechnungsverfahren; Schalltechnische 

Orientierungswerte für die städtebauliche Planung, 1987-05 

/7/  DIN 4109 Schallschutz im Hochbau - Anforderungen und Nachweise, 1989-11 

/8/  Kommentar zur 

BauNVO 

Fickert/Fieseler, 2014, Baunutzungsverordnung, Kommentar unter 

besonderer Berücksichtigung des deutschen und gemeinschaftlichen 

Umweltschutzes 

  



goritzka akustik Bericht 3862E2/16 
Dipl.-Ing. M. Goritzka und Partner TEIL C 
Ingenieurbüro für Schall- und Schwingungstechnik  
Immissionsschutz, Bau-, Raum- und Elektroakustik 

 

 

 

 

erstellt am 18.08.2016 4 

3 LÖSUNGSANSATZ 

 

In Teil A und Teil B ist der Schallschutz für die vollständig entwickelte Bebauung ausgelegt worden. 

Um einen ausreichenden Schallschutz auch bei schrittweise voranschreitender Bebauung zu 

gewährleisten, wird in Teil C an exemplarischen, freistehenden Gebäuden der maßgebliche 

Außenlärmpegel ausgewiesen (siehe BILD C1). Die Lärmschutzwand entsprechend Variante 1a aus 

Teil A ist - in Absprache mit dem AG - vor Baubeginn zu realisieren und wird dementsprechend im 

Berechnungsmodell berücksichtigt. 

 

 Eine allgemeine Situationsbeschreibung und der Emissionsansatz sind dem dieser Betrachtung 

vorangestellten Prolog, Abschnitt 3 zu entnehmen. 

 

 

4 IMMISSIONSORTE TEIL C 

 

Die Immissionsorte (IO) an der exemplarischen Bebauung sind in TABELLE 1 aufgelistet und in BILD 

C1 dargestellt. Die im schalltechnischen Modell zum Ansatz gebrachte Bebauung unterscheidet sich 

von der in TEIL A und TEIL B, daher werden in TEIL C folgende Immissionsorte untersucht: 

 

TABELLE 1: Immissionsorte, Geschoss und Ausrichtung 

Immissionsort Geschoss Ausrichtung 

IO-C01 EG - 3 OG Naumburger Str, Straßenseitig 

IO-C02 EG - 3 OG Naumburger Str, Innenhof 

IO-C03,  EG - 1 OG Planstraße 3, Innenhof 

IO-C04 EG - 1 OG Planstraße 3, Straßenseitig 

IO-C05 EG, 1.OG Planstraße 3, Straßenseitig 

IO-C06 EG, 1.OG Planstraße 3, Innenhof 

IO-C07 EG - 2OG Planstraße 4, Innenhof 

IO-C08 EG - 2 OG Planstraße 4, Straßenseitig 

IO-C09 EG, 3.OG Planstraße 4, Straßenseitig 

IO-C10 EG - 2.OG Planstraße 4, Innenhof 

IO-C11 EG – 2.OG Planstraße 2, Innenhof 

IO-C12 EG – 2.OG Planstraße 2, Schienenseitig 

IO-C13 EG – 2.OG Planstraße 2, Schienenseitig 

IO-C14 EG – 3.OG Planstraße 1, West-Fassade 

IO-C15 EG – 3.OG Planstraße 1, Süd-Fassade 

IO-C16 EG – 3.OG Planstraße 1, Ost-Fassade 

IO-C17 EG – 3.OG Planstraße 1, Nord-Fassade 
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5 MAßGEBLICHER AUßENLÄRMPEGEL 

 

Zur Bestimmung der maßgeblichen Außenlärmpegel in TABELLE 3 sind die Beurteilungspegel für den 

Tagzeitraum nach DIN 4109, Absatz 5.5.2 und Absatz 5.5.3 heranzuziehen. Die Beurteilungspegel 

Lr,Verkehr des Verkehrs werden durch energetische Summation der anteiligen Beurteilungspegel des 

Straßen- und Schienenverkehrs (Lr,Str / Lr,Sch) ermittelt. Die resultierenden Außenlärmpegel Verkehr 

berechnen sich nach /7/ durch Addition von 3 dB(A) auf die Beurteilungspegel La,Verkehr = Lr,Verkehr + 3 

dB. In die Berechnung des maßgeblichen Außenlärmpegels La werden die Beurteilungspegel Lr,Gewerbe 

der gewerblichen Immission einbezogen. Für diese maßgeblichen Außenlärmpegel erfolgt die 

Zuordnung zu den entsprechenden Lärmpegelbereichen nach /7/, Tabelle 8. Für diese 

Lärmpegelbereiche werden die entsprechenden erforderlichen resultierenden Schalldämm – Maße 

R’w,res der Außenbauteile nach DIN 4109, Tabelle 8, zugewiesen. Dabei erfolgt keine Korrektur nach 

/7/, Tabelle 9. 

 

 

6 FLÄCHENDECKENDE BERECHNUNG DER LÄRMPEGELBEREICHE 

6.1 BERECHNUNGSPRÄMISSEN 

 

Die Berechnungen wurden mit dem Programmsystem LIMA durchgeführt. Grundlage sind die 

Berechnungsverfahren zur Ermittlung der Beurteilungspegel  

 

• RLS 90   für den Straßenverkehr 

• Schall 03-14  für den Schienenverkehr 

• DIN 18005  für das Gewerbe 

 

Folgende Prämissen liegen der Berechnung zugrunde: 

 

 Flächendeckende Berechnung Maßgeblicher Außenlärmpegel 

Immissionshöhe entsprechend EG, 1.OG und 3.OG (3.OG schalltechnisch 

ungünstigster Fall) 

Rasterweite 5,0 m 

 

Anmerkung: Die Berechnungshöhen wurden so gewählt, dass Rückschlüsse auf die abschirmende 

Wirkung der Lärmschutzwand im EG und 1. OG gezogen werden können. Darüber hinaus wurde die 

Immissionshöhe betrachtet, ab der keine Änderung der Lärmpegelbereiche mehr zu erwarten sind (3. 

OG). 
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6.2 ERGEBNISSE 

 

In Teil A und Teil B ist der Schallschutz für die vollständig entwickelte Bebauung ausgelegt worden. 

Um einen ausreichenden Schallschutz auch bei stückweise voranschreitender Bebauung zu 

gewährleisten, wird an exemplarischen freistehenden Gebäuden der maßgebliche Außenlärmpegel 

ausgewiesen. Die freistehenden Gebäude sind in Absprache mit dem AG so gewählt, dass sie sich – 

im Bezug auf die Schallquellen Naumburger Straße und DB-Schienenverkehr – nicht gegenseitig 

abschirmen. Anhand der flächendeckend ausgewiesenen Lärmpegelbereiche in den BILDERN lassen 

sich die Anforderungen an den Schallschutz für einzelne freistehende Gebäude ableiten  

(s. TABELLE 2). Darüber hinaus lassen sich Bereiche entnehmen, in denen Außenwohnbereiche 

realisiert werden können. Hinweise zur Festsetzung von Außenwohnbereichen sind dem PROLOG, 

Abschnitt 6 zu entnehmen. 

 

TABELLE 2: Auflistung der Bilder; flächendeckende Berechnung der Lärmpegelbereiche (LPB) 

BILD Inhalt Lärmschutzwand Geplante Bebauung 

1 2 4 5 

BILD C1 --(Immissionsorte) Variante 1a Freistehende Gebäude 

BILD C2 Lärmpegelbreiche (LPB), EG Variante 1a Freistehende Gebäude 

BILD C3 Lärmpegelbreiche (LPB), 1.OG Variante 1a Freistehende Gebäude 

BILD C4 Lärmpegelbreiche (LPB), 3.OG Variante 1a Freistehende Gebäude 

 

 

7 LÄRMPEGELBEREICHE AN DEN IMMISSIONSORTEN 

7.1 BERECHNUNGSPRÄMISSEN 

 

Folgende Prämissen liegen der Berechnung zugrunde: 

 

• Einzelpunktberechnung: 

 Lage der Immissionsorte: freie Aufpunkte an den Baugrenzen, 0,5 m Abstand zur Wand 

 Aufpunkthöhe entsprechend der Geschosse
1
 

 

  

                                                      
1
 Laut Auftraggeber werden die geplanten Gebäude auf einen Sockel von ca. 0,6 m gestellt, der 

Aufpunkt für das EG befindet sich in 3,4 m Höhe (2,8 m + 0,6 m), zzgl. 3 m für jedes weitere 

Geschoss. 
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7.2 ERGEBNISSE 

 

In der TABELLE 3 sind die Beurteilungspegel Lr, die maßgeblichen Außenlärmpegel La,maß (Spalte 7) 

und die Lärmpegelbereiche LPB (Spalte 8) für die Immissionsorte (IO) aus TEIL C zusammengefasst. 

Darüber hinaus sind die erforderlichen resultierenden Schalldämm-Maße erf. Rw,res (Spalte 9) zur 

Information mit ausgewiesen.  

 

TABELLE 3: Beurteilungspegel, maßgeblicher Außenlärmpegel, Lärmpegelbereiche an den IO 

  Lr,Str Lr,Sch La,Verkehr Lr,Gew La,maß LPB erf.Rw,res 

IO Lage [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]  [dB] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

IO-C01                EG   63,6 34,2 66,6 21 67,0 IV 40 

IO-C01                1.OG 63,8 34,2 66,8 21,1 67,0 IV 40 

IO-C01                2.OG 63,7 34,2 66,7 22,9 67,0 IV 40 

IO-C01                3.OG 63,5 43,5 66,6 33,1 67,0 IV 40 

IO-C02                EG   46,7 48,4 53,6 26,5 54,0 I 30 

IO-C02                1.OG 47,7 48,6 54,2 27,2 55,0 I 30 

IO-C02                2.OG 48,1 48,8 54,5 29,8 55,0 I 30 

IO-C02                3.OG 49,6 49,6 55,6 39,3 56,0 II 30 

IO-C03                EG   53,5 36,0 56,5 23,5 57,0 II 30 

IO-C03                1.OG 54,2 41,2 57,4 30,2 58,0 II 30 

IO-C04                EG   49,4 48,3 54,9 42,2 56,0 II 30 

IO-C04                1.OG 49,6 48,9 55,3 42,6 56,0 II 30 

IO-C05                EG   53,1 37,2 56,2 22,7 57,0 II 30 

IO-C05                1.OG 53,3 41,9 56,6 26,4 57,0 II 30 

IO-C06                EG   42,9 48,5 52,6 40,2 53,0 I 30 

IO-C06                1.OG 45,0 49,0 53,4 41,5 54,0 I 30 

IO-C07               EG   47,7 39,3 51,3 24,4 52,0 I 30 

IO-C07               1.OG 48,4 45,5 53,2 31,2 54,0 I 30 

IO-C07               2.OG 49,0 49,3 55,1 34,8 56,0 II 30 

IO-C08                EG   49,4 50,4 55,9 42,7 57,0 II 30 

IO-C08                1.OG 49,2 50,9 56,1 43,4 57,0 II 30 

IO-C08                2.OG 49,1 51,8 56,7 43,9 57,0 II 30 

IO-C09                EG   51,9 40,8 55,2 26,1 56,0 II 30 

IO-C09                1.OG 52,1 40,9 55,4 27,8 56,0 II 30 

IO-C09                2.OG 52,0 46,9 56,2 36,9 57,0 II 30 
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TABELLE 4 (FORTSETZUNG): Beurteilungspegel, maßgeblicher Außenlärmpegel, LPB an den IO 

  Lr,Str Lr,Sch La,Verkehr Lr,Gew La,maß LPB erf.Rw,res 

IO Lage [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]  [dB] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

IO-C10                EG   44,5 51,2 55,0 44,1 56,0 II 30 

IO-C10                1.OG 45,8 52,1 56,0 44,9 57,0 II 30 

IO-C10                2.OG 46,5 53,5 57,3 45,7 58,0 II 30 

IO-C11                EG   46,9 44,1 51,7 29,1 52,0 I 30 

IO-C11                1.OG 47,5 44,2 52,2 30,4 53,0 I 30 

IO-C11                2.OG 48,0 49,2 54,6 39,7 55,0 I 30 

IO-C12                EG   42,4 53,7 57,0 48,6 58,0 II 30 

IO-C12                1.OG 42,7 57,2 60,4 50 61,0 III 35 

IO-C12                2.OG 43,6 61,0 64,1 51,1 65,0 III 35 

IO-C13                EG   35,7 55,6 58,6 48,2 60,0 II 30 

IO-C13                1.OG 37,1 59,9 62,9 50,2 64,0 III 35 

IO-C13                2.OG 38,9 64,8 67,8 51,4 68,0 IV 40 

IO-C14               EG   50,5 38,3 53,8 21,9 54,0 I 30 

IO-C14               1.OG 51,0 38,3 54,2 22,9 55,0 I 30 

IO-C14               2.OG 51,2 42,1 54,7 29,9 55,0 I 30 

IO-C14               3.OG 50,8 46,3 55,1 34,1 56,0 II 30 

IO-C15               EG   55,6 46,4 59,1 42,2 60,0 II 30 

IO-C15               1.OG 55,3 47,1 58,9 42,4 59,0 II 30 

IO-C15               2.OG 54,6 48,3 58,5 42,5 59,0 II 30 

IO-C15               3.OG 51,8 49,8 56,9 42,7 58,0 II 30 

IO-C16               EG   47,9 53,4 57,5 42,3 58,0 II 30 

IO-C16               1.OG 48,4 53,9 58,0 42,4 59,0 II 30 

IO-C16               2.OG 48,4 54,5 58,5 42,5 59,0 II 30 

IO-C16               3.OG 47,0 55,0 58,6 42,8 59,0 II 30 

IO-C17               EG   44,4 53,2 56,7 21,9 57,0 II 30 

IO-C17               1.OG 44,7 53,5 57,0 21,9 58,0 II 30 

IO-C17               2.OG 45,3 54,0 57,5 25,7 58,0 II 30 

IO-C17               3.OG 45,8 54,3 57,9 32 58,0 II 30 
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8 ZUSAMMENFASSUNG 

 

Die Stadt Jena plant den Entwurf zum B-Plan Nr. B-Zw 06 „Am Oelste - Neues Wohnen Jena-

Zwätzen“ aufzustellen. Hierzu ist - im Rahmen dieser schalltechnischen Untersuchung - die Immission 

für das geplante Wohngebiet im Bereich des B – Plangebiets zu ermitteln und zu beurteilen.  

 

In Teil C wurde folgendes untersucht: 

 

 Exemplarische Bebauung – Schallschutz bei geringem Bauvorschritt 

 Maßgeblicher Außenlärmpegel ohne abschirmende Wirkung der Gebäude 

 

In Teil A und Teil B ist der Schallschutz für die vollständig entwickelte Bebauung ausgelegt worden. 

Um einen ausreichenden Schallschutz auch bei schrittweise voranschreitender Bebauung zu 

gewährleisten, wurde in Teil C an exemplarischen freistehenden Gebäuden der maßgebliche 

Außenlärmpegel ausgewiesen. Die freistehenden Gebäude sind in Absprache mit dem AG so gewählt, 

dass sie sich – im Bezug auf die Schallquellen Naumburger Straße und DB-Schienenverkehr – nicht 

gegenseitig abschirmen. Die Lärmschutzwand entsprechend Variante 1a aus Teil A ist - in Absprache 

mit dem AG - vor Baubeginn zu realisieren und wurde dementsprechend im Berechnungsmodell 

berücksichtigt. 

 

Anhand der flächendeckend ausgewiesenen Lärmpegelbereiche (LPB) in den BILDERN lassen sich 

die Anforderungen an den Schallschutz für einzelne freistehende Gebäude ableiten. Die 

Geschosshöhe ist so gewählt, dass sie (weitestgehend) alle Änderungen der Lärmpegelbereiche 

erfasst. Ab dem dritten Obergeschoss konnten keine für das Baugebiet relevanten Änderungen der 

Lärmpegelbereiche zwischen den einzelnen Geschossen mehr festgestellt werden. Ergänzend 

wurden an den freistehenden Gebäuden Immissionsorte gesetzt und die maßgeblichen 

Außenlärmpegel, die Lärmpegelbereiche und die erforderliche resultierende Schalldämmung in 

TABELLE 3 entsprechend der Geschosse ausgewiesen.  

 

Darüber hinaus lassen sich den BILDERN C2 – C4 Bereiche entnehmen, in denen 

Außenwohnbereiche realisiert werden können. Hinweise zur Festsetzung von Außenwohnbereichen 

sind dem PROLOG, Abschnitt 6 zu entnehmen. 
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Jena-Zwaetzen
Neues Wohnen

Immissionsorte Teil CBILD C1:

Legende
Schienen
Exemplarische Bebauung
Lärmschutzwand Var. 1a
Immissionsorte
Grundrisse (keine Höhe)

->Immissionsorte, Exemplarische Häuser Teil C
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INGENIEURBÜRO FÜR SCHALL- UND SCHWINGUNGSTECHNIK
Handelsplatz 1

04319 Leipzig, Tel. 0341 - 651 00 92

Jena-Zwaetzen
Neues Wohnen

Maßgeblicher Außenlärmpegel
Erdgeschoss (EG)

BILD C2:

Legende
SCN
STR
WGB
Lärmschutzwand

LPB I    [bis 55 dB(A)]
LPB II  [56 bis 60 dB(A)]
LPB III  [61 bis 65 dB(A)]
LPB IV  [66 bis 70 dB(A)]
LPB V  [71 bis 76 dB(A)]
LPB VI  [76 bis 80 dB(A)]
LPB VII [> 80 dB(A)]

Berechnungshöhe:  
3.4 m über Gel. (EG)
Berechnungsraster: 
5 m x 5 m

Emission:
- Schienenverkehr
nach Schall 03-14
- Straßenverkehr nach 
RLS 90

->Maßgeblicher Außenlärmpegel für 
   das B-Plan Gebiet. Exemplarische 
   Häuser
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INGENIEURBÜRO FÜR SCHALL- UND SCHWINGUNGSTECHNIK
Handelsplatz 1

04319 Leipzig, Tel. 0341 - 651 00 92

Jena-Zwaetzen
Neues Wohnen

Maßgeblicher Außenlärmpegel
1. Obergeschoss (1.OG)

BILD C3

Legende
SCN
STR
WGB
Lärmschutzwand

LPB I    [bis 55 dB(A)]
LPB II  [56 bis 60 dB(A)]
LPB III  [61 bis 65 dB(A)]
LPB IV  [66 bis 70 dB(A)]
LPB V  [71 bis 76 dB(A)]
LPB VI  [76 bis 80 dB(A)]
LPB VII [> 80 dB(A)]

Berechnungshöhe:  
6.4 m über Gel. (1.OG)
Berechnungsraster: 
5 m x 5 m

Emission:
- Schienenverkehr
nach Schall 03-14
- Straßenverkehr nach 
RLS 90

->Maßgeblicher Außenlärmpegel für 
   das B-Plan Gebiet. Exemplarische 
   Häuser



±

Bericht 3862E2/16

1:2.500Maßstab
0 30 60 9015

Meter

INGENIEURBÜRO FÜR SCHALL- UND SCHWINGUNGSTECHNIK
Handelsplatz 1

04319 Leipzig, Tel. 0341 - 651 00 92

Jena-Zwaetzen
Neues Wohnen

Maßgeblicher Außenlärmpegel
3. Obergeschoss (3.OG)

BILD C4

Legende
SCN
STR
WGB
Lärmschutzwand

LPB I    [bis 55 dB(A)]
LPB II  [56 bis 60 dB(A)]
LPB III  [61 bis 65 dB(A)]
LPB IV  [66 bis 70 dB(A)]
LPB V  [71 bis 76 dB(A)]
LPB VI  [76 bis 80 dB(A)]
LPB VII [> 80 dB(A)]

Berechnungshöhe:  
12.4 m über Gel. (3.OG)
Berechnungsraster: 
5 m x 5 m

Emission:
- Schienenverkehr
nach Schall 03-14
- Straßenverkehr nach 
RLS 90

->Maßgeblicher Außenlärmpegel für 
   das B-Plan Gebiet. Exemplarische 
   Häuser
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